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Beschluss des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz  

 

Rahmenplan 2020 - 2023:  

1. Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK) stimmt der Zusammenle-

gung der Maßnahmen 1.0 „Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte“ und 2.0 „Pläne für die 

Entwicklung ländlicher Gemeinden“ des Förderbereichs 1 „Integrierte ländliche Entwicklung“ zu 

einer Maßnahme „Planungsinstrumente der Ländlichen Entwicklung“ sowie der Erhöhung der 

Förderobergrenze für die Erarbeitung von Plänen für die Entwicklung ländlicher Gemeinden von 

50.000 € auf 70.000 € zu. Darüber hinaus stimmt der PLANAK den durch die Zusammenlegung 

erforderlich gewordenen Folgeänderungen für die übrigen Maßnahmen des Förderbereichs 1 zu. 

2. Weiterhin stimmt der PLANAK für den GAK-Förderungsgrundsatz 2 A. 1.0 „Agrarinvestitions-

förderungsprogramm“ (AFP) der Erhöhung des Fördersatzes für Maschinen und Geräte der Au-

ßenwirtschaft von 20 auf 40 Prozent zu. 

3. Der PLANAK stimmt im Fördergrundsatz 2 A. 1.0 „Agrarinvestitionsförderungsprogramm“ 

(AFP) der vorübergehenden Aussetzung der Förderung von Investitionen zu, die besonders um-

welt- und klimaschonend sind und zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lage-

rung von flüssigen Wirtschaftsdüngern beitragen und die als Lagerstätten über eine feste Abde-

ckung sowie eine Mindestlagerkapazität verfügen, die 2 Monate über die gesetzlichen Anforde-

rungen hinausgeht, soweit sie nicht im Zusammenhang mit einer nach dem AFP geförderten Stall-

baumodernisierung oder einem nach dem AFP geförderten Stallneubau stehen bzw. errichtet wer-

den sollen. Er stimmt ebenfalls der Aussetzung der Förderung von Maschinen und Geräten der 

Außenwirtschaft nach Anlage 3 des Fördergrundsatzes zu. Die Aussetzung der Fördertatbestände 

ist für die Zeit  bis zum 31.12.2024 befristet.1 

 

4. Darüber hinaus stimmt der PLANAK der Streichung der Maßnahme B. 2.0 „Emissionsarme und 

Umwelt schonende Stickstoffdüngung“ des Förderbereichs 4 „Markt- und standortangepasste so-

wie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschafts-

pflege“ zu. In diesem Zusammenhang stimmt der PLANAK auch den durch die Streichung erfor-

                                                 
1 Die Zustimmung zur Aussetzung der in Nr. 3 genannten Förderungen erfolgt unter dem Vorbehalt, dass eine entsprechende 

Förderrichtlinie zur Umsetzung des Zukunfts- und Investitionsprogramms des Bundes in Kraft getreten ist und eine Förde-

rung der im AFP auszusetzenden Fördertatbestände über diese Richtlinie möglich ist. Die Aussetzung der Förderung im AFP 

erfolgt ab dem Tag des Inkrafttretens der entsprechenden Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitions- und Zukunftspro-

gramms des Bundes. Das Bundesministerium gibt den Tag der Aussetzung der in Nr. 3 genannten Förderungen in geeigneter 

Weise bekannt. 



derlich gewordenen Folgeänderungen für die übrige Maßnahmengruppe B. des Förderbereichs 4 

zu. 

5. Der PLANAK stimmt den durch die beihilferechtliche Notifizierung und Genehmigung der erfor-

derlich gewordenen Anpassungen in der Maßnahmengruppe 5 F „Förderung von Maßnahmen zur 

Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald“ zu. 



Anhang zum PLANAK-Beschluss  
Förderbereich 1: Integrierte ländliche Entwicklung 
 

Maßnahmen 
 
Die Maßnahmen 1.0 bis 109.0 werden bis 31.12.2023 
auch im Sonderrahmenplan ländliche Entwicklung umge-
setzt. 
 
1.0   Integrierte ländliche EntwicklungskonzeptePla-
nungsinstrumente der ländlichen Entwicklung 
 
2.0   Pläne für die Entwicklung ländlicher  

Gemeinden  
 

32.0   Regionalmanagement 
 
43.0   Dorfentwicklung 
 
54.0   Dem ländlichen Charakter angepasste  

Infrastrukturmaßnahmen 
 

65.0   Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Ge-
staltung des ländlichen Raumes 

 
76.0   Breitbandversorgung ländlicher Räume 
 
87.0   Kleinstunternehmen der Grundversorgung 
 
98.0   Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen 
 
109.0  Regionalbudget 
 
 
Begriffsbestimmungen 
 
Region ist ein Gebiet mit räumlichem oder funktionalem 
Zusammenhang. 
 
Lokale Aktionsgruppen sind öffentlich-private Partner-
schaften im Sinne des Artikels 34 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/20132. 
 

Regionalmanagement ist eine querschnittsorientierte 
Dienstleistung zur Initiierung, Organisation und Umset-
zungsbegleitung ländlicher Entwicklungsprozesse. 
 

                                                 
2 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen  

Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit gemeinsamen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 
den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 103/2006 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013). 

Grundversorgung ist die Deckung der Bedürfnisse der Be-
völkerung mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen 
bis wöchentlichen sowie des unregelmäßigen aber unter 
Umständen dringlich vor Ort zu erbringenden oder le-
bensnotwendigen Bedarfs. 
 
Dorfgemäße Gemeinschaftseinrichtungen sind Einrich-
tungen für soziale und kulturelle Zwecke wie Begeg-
nungsstätten für die ländliche Bevölkerung. 
 
Einrichtungen für Basisdienstleistungen sind Einrichtun-
gen, die zum Zwecke der Grundversorgung der ländlichen 
Bevölkerung geschaffen werden. 
 
Mehrfunktionshäuser sind Einrichtungen mit mehreren 
Zweckbestimmungen zur Grundversorgung der ländlichen 
Bevölkerung sowie für soziale und kulturelle Zwecke. 
 
Finanzschwache Gemeinden/Gemeindeverbände werden 
von den Ländern entsprechend den landesspezifischen 
Gegebenheiten ausgewählt. Die Stadtstaaten verfahren 
gebietsbezogen entsprechend. 

Als sachgerechte Kriterien für Finanzschwäche gelten 
- die Teilnahme an einem landesrechtlichen Hilfs- oder 

Haushaltssicherungsprogramm 
- der Empfang von Schlüsselzuweisungen aus dem 

kommunalen Finanzausgleich 
- eine hohe Verschuldung (insbesondere Höhe der Kas-

senkreditbestände) sowie 
- sonstige einnahme- oder ausgabeseitige Kriterien (z. 

B. geringe Steuer-, Finanz- oder Umlagekraft, Arbeits-
losenquote, Höhe der Sozialausgaben). 

Die Auswahl des Kriteriums oder der Kriterien obliegt den 
Ländern. Die Länder teilen dem Bund die Kriterien mit, 
anhand derer die Auswahl getroffen wurde. 
 
Im Ergebnis dürfen höchstens 50 Prozent der Gemein-
den/ Gemeindeverbände des jeweiligen Flächenlandes 
bzw. der Gebiete eines Stadtstaates höhere Fördersätze 
gewährt werden. Abweichungen hiervon sind zu begrün-
den und nur im Einvernehmen mit dem Bund zulässig.  
 
Allgemeiner Zweck der Förderung 
 
Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der Agrar-
struktur im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der 
Europäischen Union unter Berücksichtigung der 
 
-  Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse, einschließ-

lich der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver 



 

 

 

und lebendiger Ortskerne und der Behebung von 
Gebäudeleerständen,  

- Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landes-
planung, Belange des Natur-, Umwelt- und Klima-
schutzes, 

- Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
-  demografischen Entwicklung sowie der 
- Digitalisierung 

 
die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- 
und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Die 
Maßnahmen sollen zu einer positiven Entwicklung der 
Agrarstruktur, zur Verbesserung der Infrastruktur ländli-
cher Gebiete und zu einer nachhaltigen Stärkung der 
Wirtschaftskraft beitragen. 
Die Umsetzung gebietsbezogener lokaler Entwicklungs-
strategien (LEADER) kann mit den Maßnahmen 1.0 bis 
109.0 unterstützt werden. 
 

Förderung finanzschwacher Gemeinden/Gemeinde-

verbände 

In finanzschwachen Gemeinden/Gemeindeverbänden 
können bei den Maßnahmen 1.0 bis 65.0 und 98.0 bei 
Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände und 
bei den Maßnahmen 43.0, 65.0 und 98.0 zusätzlich den 
Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammenschlüs-
se nach FlurbG, soweit sie die Maßnahmen auf Grundlage 
des FlurbG für Gemeinden/Gemeindeverbände als Träger 
der Maßnahmen ausführen und soweit sie die von diesen 
verursachten Ausführungskosten zu tragen haben, um bis 
zu 20 Prozentpunkte höhere Fördersätze gewährt wer-
den. Der Fördersatz darf insgesamt 90 % nicht über-
schreiten.  

Die Förderung ist befristet bis zum 31.12.2023. 

1.0  Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte 
(ILEK)Planungsinstrumente der ländli-
chen Entwicklung 

 
1.1   Zuwendungszweck 
Schaffung regionaler strategisch-planerischer und ge-
meindlicher Grundlagen für ländliche Entwicklung.  
 
1.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
1.2.1 Förderfähig ist die Vorbereitung und Erarbeitung 
von  
a)  integrierten Konzepten zur ländlichen Entwicklung 
(ILEK) und 
 
b)  Plänen für die Entwicklung in ländlichen Gemeinden. 
 
1.2.2  Nicht förderfähig sind: 
 
a)  Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
b)  Leistungen der öffentlichen Verwaltung. 
 
1.3   Zuwendungsempfänger 
 
a)   Gemeinden und Gemeindeverbände3, 
 
b)   Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gem. 

Nummer 1.6.4 mit eigener Rechtspersönlichkeit 
unter Einschluss von Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden für Vorhaben nach Nummer 1.2.1 a. 

 
1.4   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
1.4.1  Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
1.4.2  Zuschüsse können bis zu einer Höhe von  
75 % der förderfähigen Ausgaben gewährt werden. 
 
1.4.3  Der Zuschuss je Konzept/Planung kann für einen 
Zeitraum von 7 Jahren einmalig bis zu 70.000 Euro betra-
gen. Eine Fortschreibung des Konzepts/der Planung ist 
mit einem Zuschuss von bis zu 35.000 Euro möglich. Die 
Festlegung der Kosten kann bis zu einem Volumen von 
50.000 Euro auf Basis von Pauschalen erfolgen. 
 
1.5   Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die ILEKKonzepte/Planungen müssen mindestens folgen-
de Elemente beinhalten: 
 
a) Kurzbeschreibung desr RegionGebietes, 
 
b) Analyse der regionalen Stärken und Schwächen des 

Gebietes,  
 

                                                 
3In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten. 



 

 

 

c) Darlegung der Entwicklungsstrategie, der Handlungs-
felder und Leitprojekte, 

 
und bei Integrierten ländlichen Entwicklungskonzep-
tenILEK nach Nummer 1.2.1. a zusätzlich 
 
cd) Auflistung der Entwicklungsziele und geeigneter 

Prüfindikatoren, 
 
d) Darlegung der Entwicklungsstrategie einschließlich ei-

ner Digitalstrategie, der Handlungsfelder und Leit-
projekte, 

 
e) regionale Kriterien zur Auswahl der Förderprojekte, 
 
f) Kriterien für die Bewertung der Zielerreichung.  
 
Bei der Erarbeitung des ILEKKonzeptes/der Planung sollen 
gleichwertige Lebensverhältnisse einschließlich der er-
reichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger 
Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen, 
der Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, die Möglichkeiten 
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, die de-
mografische Entwicklung sowie die Möglichkeiten der Di-
gitalisierung und Datennutzung berücksichtigt werden. 
 
1.6 Sonstige Bestimmungen 
 
1.6.1 Die Konzepte/Planungen können sich bei begrün-
detem Bedarf problemorientiert auf räumliche und the-
matische Schwerpunkte beschränken. 
 
1.6.2 Das ILEKKonzept/die Planung ist im Rahmen seiner 
Zielsetzung mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten 
Planungen, Konzepten oder Strategien in der Region ab-
zustimmen. Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentie-
ren. Die Dokumentation ist Bestandteil des ILEKKonzep-
tes/der Planung. 
 
1.6.3 Je genau abgegrenzter Region ist bezogen auf die 
Aktivitäten der ländlichen Entwicklung jeweils nur ein in-
tegriertes EntwicklungskonzeptILEK nach Nummer 1.2.1 a 
förderfähig. 
 
1.6.4 In die Erarbeitung des ILEK nach Nummer 1.2.1 a 
sollen die Bevölkerung und die relevanten Akteure der 
Region einschließlich lokaler Aktionsgruppen einbezogen 
werden. Dazu gehören in der Regel 
 
a)  die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen, 
 
b)  die Gebietskörperschaften, 
 
c)  die Einrichtungen der Wirtschaft, 
 
d)  die Verbraucherverbände, 
 
e)  die Umweltverbände, 

 
f)  die Träger öffentlicher Belange. 
 
 



 

 

 

2.0  Pläne für die Entwicklung ländlicher  
Gemeinden 

 
2.1   Zuwendungszweck 
 
Schaffung gemeindlicher Planungsgrundlagen. 
 
2.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
2.2.1 Förderfähig ist die Erarbeitung von Plänen für die 

Entwicklung in ländlichen Gemeinden. 
 
2.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
b)  Leistungen der öffentlichen Verwaltung. 
 
2.3   Zuwendungsempfänger 
 
Gemeinden und Gemeindeverbände2. 
 
2.4   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
2.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.  
 
2.4.2 Zuschüsse können bis zu einer Höhe von  
75 % der förderfähigen Ausgaben gewährt werden.  
 
2.4.3 Der Zuschuss je Vorhaben kann für einen Zeitraum 

von 7 Jahren bis zu 50.000 Euro betragen. Eine 
Fortschreibung der Planung ist mit einem Zu-
schuss von bis zu 25.000 Euro möglich. Die 
Festlegung der Kosten kann bis zu einem Vo-
lumen von 50.000 Euro auf Basis von Pauscha-
len erfolgen. 

 
2.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die gemeindlichen Pläne müssen mindestens folgende 

Elemente beinhalten: 
 
a) Kurzbeschreibung des Gemeindegebiets/der Gemein-

degebiete, 
 
b) Analyse der Stärken und Schwächen des Gebiets  
 
c) Darlegung der Entwicklungsstrategie und der wichtigs-

ten Projekte. 
 
Bei der Erarbeitung der gemeindlichen Pläne sollen 

gleichwertige Lebensverhältnisse einschließlich 
der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver 
und lebendiger Ortskerne und der Behebung 
von Gebäudeleerständen, der Natur-, Umwelt- 
und Klimaschutz, die Möglichkeiten zur Redu-
zierung der Flächeninanspruchnahme, die de-
mografische Entwicklung sowie die Möglichkei-

ten der Digitalisierung und Datennutzung be-
rücksichtigt werden. 

 
2.6   Sonstige Bestimmungen 
 
2.6.1 Die Konzepte können sich bei begründetem Bedarf 

problemorientiert auf räumliche und themati-
sche Schwerpunkte beschränken. 

 
2.6.2 Die Pläne sind im Rahmen ihrer Zielsetzung mit be-

reits vorhandenen oder beabsichtigten Pla-
nungen, Konzepten oder Strategien in der Re-
gion abzustimmen. Der Abstimmungsprozess 
ist zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
Bestandteil der Pläne. 

 



 

 

 

32.0  Regionalmanagement 
 

32.1   Zuwendungszweck 
 
Ländliche Entwicklungsprozesse durch 
 
a)  Information und Aktivierung der Bevölkerung,  
 
b)  Identifizierung und Erschließung regionaler Entwick-

lungspotenziale, 
 
c)  Identifizierung zielgerichteter Projekte, 
 
d) Identifizierung von digitalen Anwendungsmöglichkeiten 

und Projekten, 
 
e) Vernetzung der regionalen Akteure  
 
zu initiieren, zu begleiten, zu organisieren und  
Entwicklungskonzepte umzusetzen. 
 
32.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
32.2.1 Förderfähig sind Personal- und Sachleistungen für 
die Durchführung des Regionalmanagements. 
 
32.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
c) einzelbetriebliche Beratung. 
 
32.3   Zuwendungsempfänger 
 
a)  Gemeinden und Gemeindeverbände2, 
 
b) Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gemäß 

Nummer 32.6.2 mit eigener Rechtspersönlichkeit 
unter Einschluss von Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden. 

 
32.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
32.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
32.4.2 Ein Zuschuss kann für einen Zeitraum von höchs-

tens sieben Jahren bis zu einer Höhe von 75 % der 
förderfähigen Ausgaben gewährt werden. Der Zu-
schuss kann bei erfolgreicher Evaluierung des 
Entwicklungsprozesses einmalig um höchstens 
fünf Jahre verlängert werden. 

 
32.4.3 Der Zuschuss kann jährlich bis zu 90.000 Euro be-

tragen. Die Festlegung der Kosten kann bis zu ei-
nem Volumen von 50.000 Euro je Jahr auf Basis 
von Pauschalen erfolgen. 

32.5   Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Das Regionalmanagement ist nur dann förderfähig, wenn 
Stellen außerhalb der öffentlichen Verwaltung die Funkti-
on des Regionalmanagements wahrnehmen. 
 
32.6   Sonstige Bestimmungen 
 
32.6.1  Das Regionalmanagement stimmt sich mit den 
Stellen in der Region ab, die ähnliche Ziele verfolgen. Der 
Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren. 
 
32.6.2  In die Arbeit eines geförderten Regionalmana-
gements sollen die relevanten Akteure der Region ein-
schließlich lokaler Aktionsgruppen einbezogen werden. 
Dazu gehören in der Regel 
 
a) die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen, 
 
b) die Gebietskörperschaften, 
 
c) die Einrichtungen der Wirtschaft, 
 
d) die Verbraucherverbände, 
 
e) die Umweltverbände, 
 
f) die Träger öffentlicher Belange. 
 
32.6.3  Je genau abgegrenzter Region ist bezogen auf die 
Aktivitäten der ländlichen Entwicklung jeweils nur ein Re-
gionalmanagement förderfähig. 
 



 

 

 

43.0  Dorfentwicklung4 
 

43.1   Zuwendungszweck 
 
Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung ländlich geprägter 
Orte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländli-
chen Bevölkerung. 
 
43.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
43.2.1 Förderfähig sind  
 
a) die Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsplanung 

(inkl. Datennutzung und digitalen Anwendungs-
möglichkeiten),  

 
b) die Initiierung, Begleitung, Umsetzung und Versteti-

gung von Veränderungsprozessen einschließlich 
Dorfmoderation,  

 
c) die Gestaltung von dörflichen Plätzen, Straßen, Wegen, 

Freiflächen sowie Ortsrändern, 
 
d) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgemäßer 

Gemeinschaftseinrichtungen, 
 
e) Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftlichen 

Nutzung sowie Co-Working Spaces, 
 
f) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau sonstiger so-

zialbezogener dörflicher Infrastruktureinrichtun-
gen, 

 
g) die Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden einschließ-

lich des Innenausbaus und der dazugehörigen Hof-
, Garten- und Grünflächen,  

 
h) die Verlegung von Nahwärmeleitungen,  
 
i) die Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der Ausbau 

von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen, 
 
j) Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher  

Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz, 
 
k) die Umnutzung dörflicher Bausubstanz, 
 
l) der Abriss oder Teilabriss von Bausubstanz im Innenbe-

reich, die Entsiegelung brach gefallener Flächen 
sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Ab-
rissmaterialien, 

 

                                                 
4 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 43.0 durchgeführ-
ten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Art. 107 Abs. 1 
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-
Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länder-
behörde.  

m) die Entwicklung von IT- und softwaregestützten Lö-
sungen zur Förderung der Infrastruktur ländlicher 
Gebiete im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik der Europäischen Union gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 
7 des GAKG und die Durchführung von Schu-
lungsmaßnahmen zu deren Implementierung und 
Anwendung.  

 
Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusam-
menhang mit Vorhaben nach Nummer 43.2.1 sowie Pro-
jektausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen 
können ebenfalls gefördert werden. 
 
43.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- 

und Industriegebieten, 
 
b) der Landankauf mit Ausnahme 

- des Landzwischenerwerbs in Verfahren nach 
dem FlurbG5 und dem LwAnpG6 sowie 
 

- des Ankaufs von bebauten Grundstücken durch 
Gemeinden und Gemeindeverbände zur Reali-
sierung von Vorhaben nach Nummer 43.2.1, 
soweit dieser 10 % der förderfähigen Gesamt-
ausgaben nicht übersteigt,  
 

c) Kauf von Lebendinventar, 
 
d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
f) laufender Betrieb, 
 
g) Unterhaltung, 
 
h) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB. 
 
43.3   Zuwendungsempfänger 
  
a) Gemeinden, Gemeindeverbände2, Teilnehmergemein-

schaften und deren Zusammenschlüsse sowie ge-
meinnützige juristische Personen, 

 

                                                 
5 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 Jah-
ressteuergesetz (JStG 2009) vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794 – Nr. 
63). 
6 Gesetz über die Anpassung der Landwirtschaft an die soziale und 
ökologische Marktwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Re-
publik – Landwirtschaftsanpassungsgesetz – neugefasst durch Be-
kanntmachung vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418) zuletzt geändert 
durch Artikel 40 G vom 23.7.2013 (BGBl. I S. 2586). 



 

 

 

b) natürliche Personen, Personengesellschaften sowie 
nicht unter a) genannte juristische Personen des 
öffentlichen Rechts sowie des privaten Rechts. 

 
 
43.4   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
43.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
43.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zu-

schüsse  
in folgender Höhe gewährt werden: 
 
a)  bis zu 65 % der förderfähigen Ausgaben bei Zuwen-

dungsempfängern nach Nummer 43.3 a), 
 
b)  bis zu 35 % der förderfähigen Ausgaben bei Zuwen-

dungsempfängern nach Nummer 43.3 b). 
 
43.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der 
zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach 
NummerMaßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer loka-
len Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, können die 
Fördersätze um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den 
Fördersätzen von 43.4.2 erhöht werden. 
 
43.4.4 Bei Vorhaben von landesweitem Interesse können 
für Vorarbeiten Zuschüsse bis zu 100 % der förderfähigen 
Ausgaben gewährt werden. Dies ist von der Bewilligungs-
behörde zu begründen. 
 
43.4.5 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nummer 43.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden und im Rahmen von bürger-
schaftlichem Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
unentgeltlich erbrachte Arbeitsleistungen können mit bis 
zu 60 % des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen 
an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteu-
er) ergeben würde, berücksichtigt werden. Bei Abrech-
nung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssätzen 
können diese Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt 
werden. Die Summe der Zuwendungen für Sachleistun-
gen darf die Summe der baren Ausgaben nicht über-
schreiten. 
 
43.5 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
43.5.1 Die Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 
Einwohnern gefördert werden. 
 
43.5.2 Die unter 43.2.1 k) genannten Vorhaben können 
nur in den von den Ländern definierten Gebieten zur Um-
setzung der europäischen Agrarpolitik für den ländlichen 
Raum durchgeführt werden. 
 
43.6   Sonstige Bestimmungen 
 

43.6.1  Vorhaben, die außerhalb eines ILEK Konzep-
tes/einer Planung nach Nummer Maßnahme 1.0, eines 
Plans nach Nummer 2.0 oder einer lokalen Entwicklungs-
strategie (LEADER) durchgeführt werden, sollen auf der 
Grundlage von Konzepten der Dörfer ausgewählt werden, 
aus denen die geplanten Vorhaben für eine nachhaltige 
Dorfentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der 
Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der 
erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendi-
ger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerstän-
den, der demografischen Entwicklung, der Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme und der Möglichkeiten der 
Digitalisierung und Datennutzung hervorgehen. 
 
43.6.2  Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
 
a)  Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-

halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstel-
lung, 

 
b)  Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 

innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung, 

  
c)  EDV-Ausstattung innerhalb eines Zeitraumes von 3 

Jahren ab Fertigstellung 
 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 

 



 

 

 

54.0 Dem ländlichen Charakter angepasste Inf-
rastrukturmaßnahmen7 

 

54.1   Zuwendungszweck 
 
Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Gebieten 
einschließlich ländlicher Straßen und Wege sowie touris-
tischer Einrichtungen.  
 
54.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
54.2.1 Förderfähig sind dem ländlichen Charakter ange-
passte Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere zur Er-
schließung der landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen oder 
touristischen Entwicklungspotenziale. Konzeptionelle 
Vorarbeiten und Erhebungen sowie Architekten- und In-
genieurleistungen im Zusammenhang mit diesen Vorha-
ben können ebenfalls gefördert werden. 
 
54.2.2 Nicht förderfähig sind 
 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- 

und Industriegebieten, 
 
b) Landankauf mit Ausnahme des Landzwischenerwerbs in 

Verfahren nach dem FlurbG und dem LwAnpG, 
 
c) Kauf von Lebendinventar, 
 
d)  Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
f) laufender Betrieb, 
 
g) Unterhaltung, 
 
h)  Vorhaben für Zuwendungsempfänger nach Nummer 

54.3 b) mit Ausnahme von Infrastruktureinrich-
tungen, die uneingeschränkt der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen und die - im Falle von Wegebau 
- dem Schluss von Lücken in Wegenetzen dienen. 

 
i) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB. 
 

54.3   Zuwendungsempfänger 

 
a) Gemeinden, Gemeindeverbände2 und andere Körper-

schaften des öffentlichen Rechts und gemeinnützige 
juristische Personen,   

 

                                                 
7 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 54.0 durchgeführ-
ten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Art. 107 Abs. 1 
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-
Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länder-
behörde. 

b) natürliche Personen und Personengesellschaften sowie 
nicht unter Nummer 54.3 a) genannte juristische 
Personen des privaten Rechts. 

 
54.4   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
54.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
54.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zu-
schüsse in folgender Höhe gewährt werden: 
 
a) bis zu 65 % der förderfähigen Ausgaben bei Zuwen-

dungsempfängern nach Nummer 54.3 a), 
 
b) bis zu 35 % der förderfähigen Ausgaben bei Zuwen-

dungsempfängern nach Nummer 54.3 b). 
 
54.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der 
zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach 
NummerMaßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer loka-
len Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, können die 
Fördersätze um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den 
Fördersätzen von 54.4.2 erhöht werden. 
 
5.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nummer 54.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden und im Rahmen von bürger-
schaftlichem Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
unentgeltlich erbrachte Arbeitsleistungen können mit bis 
zu 60 % des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen 
an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteu-
er) ergeben würde, berücksichtigt werden. Bei Abrech-
nung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssätzen 
können diese Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt 
werden. Die Summe der Zuwendungen für Sachleistun-
gen darf die Summe der baren Ausgaben nicht über-
schreiten. 
 
54.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 Einwoh-
nern gefördert werden. 
 
54.6   Sonstige Bestimmungen 
 
Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für den Fall, dass die geförderten  
 

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb 
eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung, 

 
b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 

innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung 

 
c)  EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 

Jahren ab Fertigstellung  
 



 

 

 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 
 

65.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und 
Gestaltung des ländlichen Raumes 

 
65.1   Zuwendungszweck 
 
Gestaltung des ländlichen Raumes und Neuordnung der 
ländlichen Grundstücksstrukturen. 
 
65.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
65.2.1 Förderfähig sind 
 
a) Bodenordnung und Gestaltung des ländlichen Raums in 

Verfahren nach dem FlurbG und dem LwAnpG, 
 
b) freiwilliger Nutzungstausch. 
 
65.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Entwässerung von Ackerland, Grünland oder Ödland, 
 
b) Umwandlung von Grünland und Ödland in Ackerland, 
 
c) Beschleunigung des Wasserabflusses 
 
d) Bodenmelioration, 
 
e) Beseitigung von Landschaftselementen wie Tümpel, 

Hecken, Gehölzgruppen oder Wegraine, 
 
f) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- 

und Industriegebieten, 
 
g) Landankauf mit Ausnahme des Landzwischenerwerbs, 
 
h) Kauf von Lebendinventar, 
 
i)  Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
j) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
k) laufender Betrieb, 
 
l) Unterhaltung. 
 
m) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB. 
 
Der Förderausschluss gilt im Einzelfall nicht, wenn die 
Vorhaben 65.2.2 a) bis e) im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde durchgeführt werden. 
 
 
 
65.3   Zuwendungsempfänger 
 
a) Teilnehmergemeinschaften, deren Zusammenschlüsse, 
 



 

 

 

b) Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtsper-
sonen, 

 
c) einzelne Beteiligte,  
 
d) bei freiwilligem Landtausch und freiwilligem Nutzungs-

tausch: Tauschpartner sowie andere am Tausch 
beteiligte Personen. 

 
65.4   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
65.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
65.4.2 In Verfahren nach FlurbG können Zuschüsse bis zu 
75 % der nach §105 FlurbG förderfähigen Ausführungs-
kosten gewährt werden, bei Weinbergsflurbereinigungen 
bis zu 65 %. Die Länder können Verfahren mit besonderer 
ökologischer Zielsetzung und Verfahren mit hoher Bedeu-
tung für die Erhaltung der Kulturlandschaft (Identifizie-
rung nach von den Ländern festgelegten Kriterien) mit bis 
zu 80 % fördern.  
 
65.4.3  Bei der Ermittlung der förderfähigen Ausfüh-
rungskosten nach FlurbG und der Aufwendungen für den 
freiwilligen Nutzungstausch ist von den Ausgaben auszu-
gehen, die dem Zuwendungsempfänger nach Abzug der 
Zuschüsse und sonstiger Leistungen Dritter zu den Aus-
führungskosten oder zu den anderen Aufwendungen als 
Verpflichtung verbleiben.  
 
65.4.4 In Verfahren nach §§ 53 bis 64b LwAnpG beträgt 
der Zuschuss bis zu 90 % der förderfähigen Ausführungs-
kosten nach § 105 FlurbG. 
 
65.4.5 Reduzieren sich die Zuschusssätze nach 65.4.2 
während laufender Verfahren, gilt der Zuschusssatz zum 
Zeitpunkt der Anordnung. 
 
65.4.6 Landankäufe im Rahmen des Landzwischenerwerbs 
sind bis zu 100 % der Gesamtausgaben des betreffenden 
Vorhabens förderfähig.  
 
65.4.7 Im freiwilligen Nutzungstausch kann für nicht-
investive Aufwendungen der Tauschpartner und für Leis-
tungen für eine langfristige Pachtbindung zum Zwecke 
der Erhaltung der Kulturlandschaft und zur standortange-
passten Landbewirtschaftung (Pachtprämie) ein Zuschuss 
gewährt werden. Der Zuschuss darf 75 % der förderfähi-
gen Ausgaben der Tauschpartner nicht überschreiten. Die 
Pachtprämie8 darf einmalig 200 Euro/ha nicht überschrei-
ten. 
65.4.8 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zu-
ständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Num-
mer Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer lokalen 

                                                 
8 Die Pachtprämie wird nur an Nichtlandwirte als Verpächter unter 
Beachtung der Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 (De-minimis-
Beihilfen) gewährt. 

Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, können die För-
dersätze um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den För-
dersätzen von 65.4.2 und 65.4.7 erhöht werden. 
 
65.4.9 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nummer 65.3 können mit bis zu 60 % des Betra-
ges, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unter-
nehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben 
würde, berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach all-
gemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese 
Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt werden. Die 
Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die 
Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten. 
 
65.4.10 Beiträge der Beteiligten nach § 10 FlurbG und 
§ 56 Abs. 2 LwAnpG sind keine Zuschüsse Dritter. 
 
65.5   Zuwendungsvoraussetzungen 
 
65.6   Sonstige Bestimmungen 
 
65.6.1 Zuwendungen können in Verfahren nach FlurbG 
und LwAnpG, die durch Beschluss angeordnet sind, für 
Vorarbeiten sowie für Vorhaben des freiwilligen Nut-
zungstausches gewährt werden. 
 
65.6.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten  
 
a)  Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-

halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstel-
lung, 

 
b)  Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 

innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung 

 
c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 

Jahren ab Fertigstellung  
 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 



 

 

 

76.0  Breitbandversorgung ländlicher Räume 
 
76.1   Zuwendungszweck 
 
Ziel der Förderung ist es, unterversorgte ländliche Gebie-
te besser an die Breitbandnetze anzuschließen. Durch 
kleinräumige Maßnahmen, die Lücken in der bestehen-
den Breitbandinfrastruktur schließen, ergänzt die GAK-
Förderung das Bundesprogramm für den Breitbandaus-
bau und die damit angestrebten Versorgungsziele. Damit 
soll insbesondere landwirtschaftlichen Unternehmen ein 
adäquater Zugang zu modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologien ermöglicht werden. 
 
Die Maßnahme ist befristet bis zum 31.12.2020. 
 
76.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
76.2.1 Förderfähig sind 
 
a)  Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke: 
 
Zuschüsse der Zuwendungsempfänger an private oder 
kommunale Netzbetreiber zur Schließung der Wirtschaft-
lichkeitslücke9 bei Investitionen in leitungsgebundene 
oder funkbasierte Breitbandinfrastrukturen. 
 
Bei leitungsgebundener Infrastruktur ist die Verlegung 
oder Verbesserung der erforderlichen Einrichtungen bis 
zur Gebäudeinnenwand förderfähig; bei funkbasierten 
Lösungen ist die Errichtung der technischen Netzinfra-
strukturelemente bis einschließlich des Sendemastes för-
derfähig. 
 
b)  Verlegung von Leerrohren: 
 
Die Verlegung von Leerrohren (die für Breitbandinfra-
struktur genutzt werden können) - mit einem nutzer- und 
anbieterneutralen Standard, z.B. „drei- oder mehrfach D 
50“ - seitens des Zuwendungsempfängers als Bauherr o-
der sofern der Zuwendungsempfänger allein über die 
Nutzung der Leerrohre verfügungsberechtigt ist. 
 
c)  Vorbereitung und Begleitung: 
 
Informationsveranstaltungen, Machbarkeitsuntersuchun-
gen, Planungsarbeiten und Aufwendungen, die der Vor-
bereitung und Begleitung von Maßnahmen nach a) und b) 
dienen. 
 
76.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
Leistungen der öffentlichen Verwaltung. 
 

                                                 
9 Die Wirtschaftlichkeitslücke ist der Fehlbetrag zwischen Investiti-

onskosten  
und Wirtschaftlichkeitsschwelle der Netzinfrastruktur. 

76.3   Zuwendungsempfänger 
 
Gemeinden und Gemeindeverbände10. 
 
76.4   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
76.4.1 Die Förderung erfolgt als Projektförderung im We-
ge der Anteilsfinanzierung und besteht aus einem nicht 
rückzahlbaren Zuschuss zu den förderfähigen Ausgaben. 
 
76.4.2 Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 90 % der 
förderfähigen Ausgaben. 
 
76.5   Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Im Falle der Förderung nach der Nummer 76.2.1 a) und b) 
hat der Zuwendungsempfänger einen Nachweis der feh-
lenden oder unzureichenden Breitbandversorgung 
(Downstreamübertragungsrate von weniger als 30 MBit/s 
zu erschwinglichen Preisen11) im zu versorgenden Gebiet 
unter Berücksichtigung von Ausbauabsichten der Netzbe-
treiber während der nächsten drei Jahre zu erbringen.  
 
76.6   Sonstige Bestimmungen 
 
76.6.1 Im Falle der Förderung nach der Nummer 76.2.1 a) 
hat der Zuwendungsempfänger zur Auswahl eines geeig-
neten Netzbetreibers ein offenes, transparentes und dis-
kriminierungsfreies Auswahlverfahren unter Wahrung des 
Grundsatzes der Technologieneutralität durchzuführen. 
Die Veröffentlichung muss zumindest auf dem Bunde-
sportal Breitbandausschreibungen.de erfolgen. Die Best-
immungen des Haushalts- und Vergaberechts sind zu be-
achten. 
 
76.6.2 Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage einer Wirt-
schaftlichkeitsberechnung der Anbieter, aus der der Zu-
schussbetrag hervorgeht, den der Anbieter zur Schlie-
ßung der Wirtschaftlichkeitslücke für erforderlich hält. Es 
soll bei gleichen technischen Spezifikationen das wirt-
schaftlichste Angebot ausgewählt werden. 
 
76.6.3 Das Angebot umfasst auch die Investitionen zur 
Herstellung des offenen und fairen Zugangs auf Vorleis-
tungsebene (technische Herstellung der Anbieter- und 
Nutzerneutralität), der für mindestens 7 Jahre zu gewähr-
leisten ist. Der Zugang zu Leerrohren und Masten ist un-
befristet zu gewähren. Bei NGA-Netzen muss die Mög-
lichkeit einer vollständigen Entbündelung geboten wer-
den.  
 
76.6.4 Die Preise für den Zugang auf Vorleistungsebene 
müssen auf den Preisbildungsverfahren der BNetzA und 

                                                 
10 In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten. 
11 Marktkonforme Entgelte, die den Tarifen entsprechen, die von 

Dienstean- 
bietern in nicht geförderten Gebieten verlangt werden. 



 

 

 

auf Preisen beruhen, die in vergleichbaren, von mehr 
Wettbewerb geprägten Gebieten gelten. 
 
76.6.5 Die Förderung nach Nummer 76.2.1 a) erfolgt un-
ter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der 
Zuwendungszweck innerhalb eines Zeitraums von 
7 Jahren nicht mehr gewährleistet ist. 
 
76.6.6 Im Fall, dass das Auswahlverfahren erfolglos bleibt 
oder die Realisierung der Investition nach Nummer 76.2.1 
a) durch einen privaten Anbieter einen höheren Zuschuss 
erfordert als bei Realisierung durch den Zuwendungs-
empfänger, kann der Zuwendungsempfänger die Investi-
tionen selbst durchführen.  
 
Förderfähig ist auch in diesem Fall der Teilbetrag, der zur 
Erreichung der Wirtschaftlichkeitsschwelle erforderlich 
ist. 
 
76.6.7 Wenn ein Zuwendungsempfänger die Investition 
nach Nummer 76.6.6 selbst durchführt, ist die Nutzung 
der Netz-infrastruktur in einem offenen und transparen-
ten Ausschreibungsverfahren unter Beachtung des 
Vergaberechts zu vergeben. 
 
76.6.8 Die Verlegung der nach Nummer 76.2.1 b) geför-
derten Leerrohre ist zu dokumentieren. Den an der Nut-
zung interessierten Netzbetreibern sind alle erforderli-
chen Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
76.6.9 Die Förderung nach Nummer 76.2.1 b) erfolgt un-
ter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die 
geförderten Leerrohre innerhalb eines Zeitraums von 7 
Jahren nicht mehr für Breitbandinfrastruktur genutzt 
werden können. 
 
76.6.10   Bereits bei Antragstellung sind geeignete pro-
jektspezifische Indikatoren sowie entsprechende zeit-
punktbezogene Ausgangs- und Zielwerte zu benennen, 
die eine Beurteilung des Umfangs der Zielerreichung er-
möglichen. 
 
76.6.11   Für die Förderung sind darüber hinaus verbind-
lich: 
 
a) die Vorgaben aus den von der EU genehmigten Pro-

grammen der Bundesländer zur Breitbandförde-
rung (soweit vorhanden) oder  

 
b) die in der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststel-

lung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt (AGVO) in der An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) vom 17.06.2014 (ABl. L 143 vom 
26.06.2014) enthaltenen Vorgaben. 

 

87.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung 

 
87.1   Zuwendungszweck 
 
Sicherung, Schaffung, Verbesserung und Ausdehnung der 
Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung. 
 
87.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
87.2.1 Förderfähig sind: 
 
Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, einschließ-
lich des Erwerbs der Vermögenswerte einer Betriebsstät-
te, deren Förderung die Bedingungen der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 der Kommission über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
erfüllen.  
 
Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen, Architek-
ten- und Ingenieurleistungen können ebenfalls gefördert 
werden, sofern sie im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des Investitionsvorhabens entstehen. 
 
87.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Erwerb von Gesellschaftsanteilen, soweit sie nicht zur 

Erfüllung des Zuwendungszweckes erforderlich 
sind, 
 

b) laufender Betrieb, 
 

c) Unterhaltung, 
 

d) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen, 
 

e) Investitionen in Wohnraum, 
 

f) Erwerb unbebauter Grundstücke, 
 

g) über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) förderfähige 
Vorhaben, 
 

h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-
hängende technische Einrichtungen, die nach EEG 
oder KWKG förderfähigen Strom oder förderfähige 
Wärme erzeugen, 
 

i) Ersatzinvestitionen, 
 

j) Umschuldungen und Nachfinanzierungen bereits abge-
schlossener Vorhaben, Anschlussfinanzierungen 
und Prolongationen. 

 
 
 
 



 

 

 

87.3   Zuwendungsempfänger 
 
Gefördert werden eigenständige Kleinstunternehmen mit 
weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
unter 2 Mio. Euro im Sinne der Definition des Artikels 2 
Absatz 3 des Anhangs der Empfehlung der Kommission 
vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh-
men [ABl L 124 vom 20.5.2003, S. 39]. 
 
Nicht förderfähig sind landwirtschaftliche Unternehmen 
im Sinne der Nummer 1.3 des Agrarinvestitionsförde-
rungsprogramms (AFP), Unternehmen gemäß Nummer 
2.3 der Diversifizierung sowie Ärzte, Zahnärzte, Psycho-
therapeuten und Apotheker. 

 

87.4   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
87.4.1 Die Zuwendungen für Investitionen können als Zu-
schüsse von bis zu 45 % der förderfähigen Ausgaben als 
De-minimis-Beihilfe gewährt werden. 
 
87.4.2 Bei Investitionen, die der Umsetzung eines von der 
zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach 
Nummer Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer loka-
len Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, kann der För-
dersatz um bis zu 10 Prozentpunkte erhöht werden.  
 
87.4.3 Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 
10.000 Euro. Die Festlegung der Kosten kann bis zu einem 
Investitionsvolumen von 100.000 Euro auf Basis von Pau-
schalen erfolgen. 
 
87.4.4 Der Gesamtwert der einem Kleinstunternehmer 
gewährten De-minimis-Beihilfen darf 200.000 Euro bezo-
gen auf einen Zeitraum von drei Jahren nicht übersteigen. 
 
87.5   Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Maßnahmen können nur in den von den Ländern de-
finierten Gebieten zur Umsetzung der europäischen Ag-
rarpolitik für den ländlichen Raum durchgeführt werden 
und nur, wenn die zuständige Behörde den Bedarf für die 
Bereitstellung des betreffenden Gutes oder der betref-
fenden Dienstleistung der Grundversorgung unter Be-
rücksichtigung gleichartiger, bereits bestehender Einrich-
tungen in Ortsnähe festgestellt oder bestätigt hat. 
 
87.6   Sonstige Bestimmungen 
 
87.6.1 Bei Gütern oder Dienstleistungen, die ihrer Art 
nach überwiegend regional, das heißt innerhalb eines Ra-
dius von 50 km von der Gemeinde in der die Betriebstätte 
liegt, angeboten oder erbracht werden, kann unterstellt 
werden, dass diese regelmäßig der Grundversorgung die-
nen. Ansonsten ist der Beitrag zur Grundversorgung im 
Einzelfall zu begründen. 
 

 
87.6.2 Der Zuwendungsempfänger hat  
 
- die erforderliche Qualifikation für die Führung des Be-

triebes, 
 

- ein Wirtschaftlichkeitskonzept sowie 
 

- die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, ggf. unter 
Vorlage der Bestätigung der Hausbank, nachzu-
weisen. 
 

87.6.3 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförder-
ten 
 
- Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeit-

raumes von 12 Jahren ab Fertigstellung bzw. ab 
Erwerb der Betriebsstätte, 

- Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung bzw. ab Erwerb der Betriebsstätte 

c)  EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 
Jahren ab Fertigstellung 

 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 
 
87.6.4 Ausgaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher 
Förderungsprogramme gefördert werden, dürfen nicht 
gleichzeitig nach diesen Grundsätzen gefördert werden. 
 
Eine Kumulation mit Mitteln der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, der Landwirtschaftlichen Rentenbank, COSME 
(Pro-gramm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen und für KMU) oder der Förderbanken der Länder 
ist möglich, sofern hierbei die beihilferechtlichen Förder-
höchstgrenzen nicht überschritten werden.  



 

 

 

98.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistun-
gen12 

 
98.1   Zuwendungszweck 
 
Schaffung, Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung von 
Einrichtungen der Grundversorgung für die ländliche Be-
völkerung. 
 
98.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
98.2.1 Förderfähig sind: 
 
a) der Kauf sowie Investitionen in stationäre und mobile 

Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen, 
  
b) der erforderliche Grundstückserwerb, soweit dieser 

10 % der förderfähigen Gesamtausgaben nicht 
übersteigt. 

 
Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen in diesem 
Zusammenhang sowie Projektausgaben für Architekten- 
und Ingenieurleistungen können ebenfalls gefördert wer-
den. 
 
98.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) der Erwerb von Geschäftsanteilen,  
 
b) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB, 
 
c) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
d) laufender Betrieb, 
 
e) Unterhaltung, 
 
f) Erwerb unbebauter Grundstücke, 
 
g) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-

hängende technische Einrichtungen, die nach EEG 
oder KWKG gefördert Strom oder Wärme erzeu-
gen, 

 
h) Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die über 

die lokalen Bedürfnisse der Bevölkerung in ländli-
chen Orten hinausgehen, 

 
i) Vorhaben, die Universitäten, Hochschulen oder Berufs-

schulen betreffen, 
 

                                                 
12 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 98.0 durchgeführ-
ten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Art. 107 Abs. 1 
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-
Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länder-
behörde. 

j) stationäre Nahversorgungseinrichtungen für Waren 
und Dienstleistungen mit einer Verkaufsfläche von 
mehr als 400 Quadratmetern. 

98.3   Zuwendungsempfänger 
 
a)  Gemeinden, Gemeindeverbände2, Teilnehmerge-

meinschaften und deren Zusammenschlüsse sowie 
gemeinnützige juristische Personen, 

 
b) natürliche Personen, Personengesellschaften, sowie 

nicht unter a) genannte juristische Personen des 
öffentlichen Rechts sowie des privaten Rechts. 

 
Vorhaben, die nach NummerMaßnahme 87.0 förderfähig 
sind, können nicht im Rahmen dieser Maßnahme geför-
dert werden. 
 
98.4   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
98.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
98.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zu-

schüsse in Höhe von bis zu 65 % der förderfähigen 
Ausgaben gewährt werden.  

 
98.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der 
zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach 
Nummer Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer loka-
len Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, können die 
Fördersätze um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den 
Fördersätzen von 98.4.2 erhöht werden. 
 
98.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nummer 98.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden können mit bis zu 60 % des Be-
trages, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unter-
nehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben 
würde, berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach all-
gemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese 
Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt werden. Die 
Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die 
Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten. 
 
98.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
98.5.1  Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 
Einwohnern gefördert werden. 
 
98.5.2 Die Vorhaben können nur in den von den Ländern 
definierten Gebieten zur Umsetzung der europäischen 
Agrarpolitik für den ländlichen Raum durchgeführt wer-
den und nur dann, wenn die zuständige Behörde den Be-
darf für die Bereitstellung des betreffenden Gutes oder 
der betreffenden Dienstleistung der Grundversorgung 
unter Berücksichtigung gleichartiger, bereits bestehender 
Einrichtungen in Ortsnähe festgestellt oder bestätigt hat. 
 
98.6   Sonstige Bestimmungen 



 

 

 

 
98.6.1  Vorhaben, die außerhalb eines ILEKKonzep-
tes/einer Planung nach NummerMaßnahme 1.0, eines 
Plans nach Nummer 2.0 oder einer lokalen Entwicklungs-
strategie (LEADER) durchgeführt werden, sollen auf der 
Grundlage von Konzepten der Dörfer ausgewählt werden, 
aus denen die geplanten Vorhaben für eine nachhaltige 
Dorfentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der 
demografischen Entwicklung und der Ziele gleichwertiger 
Lebensverhältnisse hervorgehen. 
 
98.6.2  Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
 
a)  Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-

halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstel-
lung, 

 
b)  Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 

innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung  

 
c)  EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 

Jahren ab Fertigstellung 
 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 
 

109.0   Regionalbudget 
 
109.1   Zuwendungszweck 
 
Unterstützung einer engagierten und aktiven eigenver-
antwortlichen ländlichen Entwicklung sowie Stärkung der 
regionalen Identität in Form eines Regionalbudgets. 
 
109.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
109.2.1  Mit dem Regionalbudget können dem allgemei-
nen Zweck der Förderung dieses Förderbereichs entspre-
chende Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Um-
setzung eines ILEK nach Nummer Maßnahme 1.0 Num-
mer 1.2.1 a oder einer lokalen Entwicklungsstrategie 
(LEADER) dienen.  
 
109.2.2  Nicht förderfähig im Rahmen des Regionalbud-
gets sind: 
 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- 

und Industriegebieten, 
 
b) der Landankauf, 
 
c) Kauf von Tieren, 
 
d) Wirtschaftsförderung mit Ausnahme von Kleinstunter-

nehmen der Grundversorgung  
 
e) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
f) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
g) laufender Betrieb, 
 
h) Unterhaltung, 
 
i) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB, 
 
j) einzelbetriebliche Beratung, 
 
k) Personal- und Sachleistungen für die Durchführung ei-

nes Regionalmanagements, 
 
l) Personalleistungen. 
 
109.3  Zuwendungsempfänger 
 
109.3.1  Zuwendungsempfänger (Erstempfänger) sind: 
 
Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gem. Num-
mer 1.6.4 mit eigener Rechtspersönlichkeit oder mit ei-
nem in administrativer und finanzieller Sicht verantwortli-
chem Partner mit eigener Rechtspersönlichkeit unter Ein-
schluss von Gemeinden oder Gemeindeverbänden, die 
über ein Regionalmanagement nach Nummer Maßnah-



 

 

 

me 32.0 oder ein von der zuständigen Landesbehörde 
anerkanntes ILEK nach Nummer Maßnahme 1.0 Nummer 
1.2.1 a oder eine lokale Entwicklungsstrategie (LEADER) 
verfügen. 
 
109.3.2  Der Erstempfänger leitet die Zuwendung nach 
Maßgabe landesrechtlicher Regelungen an den Träger 
des Kleinprojektes (Letztempfänger) weiter. Letztemp-
fänger können sein 
 
a) juristische Personen des öffentlichen und privaten 

Rechts, 
 

b) natürliche Personen und Personengesellschaften. 
 
109.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
109.4.1  Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge-
währt.  
 
109.4.2  Die Höhe des Regionalbudgets beträgt je Regi-
on jährlich bis zu 200.000 Euro einschließlich eines Eigen-
anteils des Erstempfängers in Höhe von 10 %. Das Regio-
nalbudget ist in dem Jahr zu verwenden, in dem es vom 
Land bewilligt wurde.  
 
109.4.3  Die förderfähigen Gesamtkosten eines Klein-
projekts je Letztempfänger betragen maximal 20.000 Eu-
ro, die Höhe des Zuschusses bis zu 80 %. 

 
109.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt anhand der Aus-
wahlkriterien durch ein Entscheidungsgremium, das sich 
aus Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt. Dabei 
ist zu gewährleisten, dass weder der Bereich Behörde im 
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes noch eine ein-
zelne Interessensgruppe mehr als 49 % der Stimmrechte 
hat. 
 
109.6  Sonstige Bestimmungen 
 
109.6.1  Diese Maßnahme ist bis zum 31.12.2023 be-
fristet. 
 
109.6.2  Eine Region kann jährlich nur mit einem Regio-
nalbudget im Sinne diesesr FördergrundsatzesMaßnahme 
unterstützt werden. 
 
109.6.3  Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftli-
chen Tätigkeiten sind die Bestimmungen der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 (De-minimis-
Beihilfe) zu beachten. 
 
109.6.4  Der Erstempfänger kontrolliert die Verwen-
dung der für die Kleinprojekte aus dem Regionalbudget 
verwendeten Mittel.

  

 

 



 

 

Förderbereich 2: Förderung landwirtschaft-
licher Unternehmen 
 
Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengrup-
pen: 
 

A.   Einzelbetriebliche Förderung 
 
B.   Beratung 
 

 
A.   Einzelbetriebliche Förderung 
 
Maßnahmen 
 
1.0   Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 
 
2.0   Diversifizierung 
 
Begriffsbestimmungen 
 
a) Unter der Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Er-

zeugnisses ist die Einwirkung auf ein Erzeugnis zu 
verstehen, das im Anhang I des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ge-
nannt ist und bei dem auch das daraus entstehende 
Erzeugnis ein Anhang I-Erzeugnis ist. 

 
b) Kooperationen im Rahmen der Agrarinvestitions-

förderung sind Zusammenschlüsse 
 

- im Sinne von Artikel 17 Absatz 3 ELER-

Verordnung13 von mindestens zwei landwirt-
schaftlichen Betrieben („kollektive Investitio-
nen“) 
 

- im Sinne von Artikel 35 ELER-Verordnung von 
Landwirten oder Unternehmen der Verarbeitung 
und Vermarktung, die mit weiteren Landwirten 
und Einrichtungen zusammenarbeiten. Die Or-
ganisationen und Einrichtungen der Land- und 
Ernährungswirtschaft müssen überwiegend von 
Mitgliedern aus land- und ernährungswirtschaft-
lichen Unternehmen getragen werden und auf 
vertraglicher Grundlage zusammenarbeiten. 
 

c)  Operationelle Gruppen (OG) gemäß Artikel 56 der E-
LER-Verordnung sind Teil der Europäischen Inno-
vationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produk-
tivität und Nachhaltigkeit“ (EIP Agri). Sie werden 
von Landwirten und/oder Unternehmen der Verar-
beitung und Vermarktung in Verbindung mit ande-
ren Interessengruppen, wie z. B. Forschern und Be-
ratern, gegründet mit dem Ziel, innovative Erzeug-

                                                 
13  Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487).  

nisse, Verfahren, Prozesse und Technologien zu 
entwickeln, durchzuführen und zu begleiten. 

 

1.0 Agrarinvestitionsförderungsprogramm 
(AFP) 

 
1.1   Verwendungszweck 
 
Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhalti-
gen, besonders umweltschonenden, besonders tiergerech-
ten, multifunktionalen und witterungsbedingten Risiken 
vorbeugenden Landwirtschaft können investive Maßnah-
men in landwirtschaftlichen Unternehmen gefördert wer-
den. 
Gefördert werden Maßnahmen zur 
 
-  Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-

gen; 
 
- Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten; 
 
-  Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung; 

 
unter besonderer Berücksichtigung der Verbesserung des 
Verbraucher-, Tier-, Umwelt- und Klimaschutzes sowie ag-
rotechnische Maßnahmen zur 
 
- Vorbeugung von Schäden durch Naturkatastrophen 

gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse. 
 
1.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
1.2.1 Förderungsfähig sind Investitionen in langlebige  
Wirtschaftsgüter, die 
 
a) die Voraussetzungen des Artikels 17, Absatz 1a der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER) erfüllen, 
 
b) der Erzeugung, Verarbeitung oder Direktvermarktung 

von Anhang I-Erzeugnissen dienen und 
 
c)  durch Schaffung der baulichen und technischen Vo-

raussetzungen einem oder mehreren der unter 1.1 
genannten Verwendungszwecke dienen. 
 

Darüber hinaus sind besondere Anforderungen 
 
d) in mindestens einem der Bereiche Verbraucher-, Um-

welt- oder Klimaschutz 
 
und zusätzlich  
 
e) im Falle von Stallbauinvestitionen im Bereich Tier-

schutz entsprechend den Vorgaben der Anlage 1 zu 
erfüllen. 

 
Agrotechnische Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden 
durch Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witte-
rungsverhältnisse sind von den besonderen Anforderun-
gen ausgenommen. 
 
Die besonderen Anforderungen  
 



 

 

-  des Verbraucherschutzes werden erfüllt, wenn die 
Herstellung der Produkte nach den Anforderungen 
eines anerkannten Lebensmittelqualitätspro-
gramms nach Artikel 16 ELER-Verordnung oder im 
Rahmen der Stärkung regionaler Wertschöpfungs-
ketten erfolgt, 
 

-  des Umwelt- und Klimaschutzes sind in geeigneter 
Weise, insbesondere durch eine Verbesserung der 
Effizienz des Ressourceneinsatzes (z. B. von Wasser 
und/oder Energie) oder durch eine Verringerung 
der Stoffausträge oder der Emissionen nachzuwei-
sen.  
 

-  Investitionen in Bewässerungsanlagen sind förderfä-
hig, wenn eine Wassereinsparung von mindestens 
15 % erreicht wird.  
 

 Bei der Erstanschaffung kann nur wassersparende Tech-

nik gefördert werden.14 Die zuständige Landesbe-
hörde prüft, ob für das Gebiet, in dem die Investition 
getätigt werden soll, eine weitere Genehmigung zur 
Wasserentnahme erteilt werden kann. 

 
- Investitionen in Frostschutzberegnungsanlagen sind 

ausschließlich für Sonderkulturen förderfähig. 
 
Bemessungsgrundlage der Förderung von Investitionen 
sind die nachfolgend aufgeführten Ausgaben, soweit sie für 
die zu fördernden Vorhaben notwendig sind: 
 
- Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweg-

lichem Vermögen; 
 
- Kauf von neuen Maschinen und Anlagen der Innenwirt-

schaft, einschließlich der für den Produktionspro-
zess notwendigen Computersoftware, bis zum 
marktüblichen Wert des Wirtschaftsgutes; 

 
- Kauf von neuen Maschinen und Geräten der Außenwirt-

schaft, die zu einer deutlichen Minderung von Emis-
sionen bei der Aufbringung von Wirtschaftsdüngern 
oder zu einer deutlichen Minderung von Umweltbe-
lastungen bei der Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln oder zu einer deutlichen Minderung von 
Umweltbelastungen durch gezielte Unkrautbekämp-
fung mittels neuartiger mechanischer Verfahren 
führen. Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 
31.12.20204 ausgesetzt. Die Aussetzung dieser 
Teilmaßnahme gilt ab dem Tag, an dem die Förder-
richtlinie zur Umsetzung des Zukunfts- und Investi-

tionsprogramms des Bundes in Kraft tritt.15  
 
- allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur- und 

Ingenieurleistungen, Baugenehmigungen sowie für 
Beratung, Betreuung von baulichen Investitionen, 
Durchführbarkeitsstudien, den Erwerb von Patent-
rechten und Lizenzen.  

 

                                                 
14  Es sind die Vorgaben des Artikel 46 ELER-Verordnung zu beachten. 
15  Die förderfähigen Maschinen und Geräte sind in Anlage 3 aufgeführt. 

Investitionen in Bereichen mit betrieblichen Referenz-
mengen sind nur im Rahmen dieser Referenzmengen för-

derbar.16 
Der Nachweis der betrieblichen Referenzmenge ist spätes-
tens bei Vorlage des Verwendungsnachweises zu erbrin-
gen. 
Die Gebühren für die Betreuung von Investitionsvorhaben 
sind bei einem förderungsfähigen baulichen Investitions-
volumen von mehr als 100.000 Euro förderungsfähig. 
 
1.2.2 Förderausschluss 
 
Von der Förderung sind ausgeschlossen: 
 
a)  Landankauf, 

 
b) der Erwerb von Produktionsrechten und Gesell-

schaftsanteilen, Tieren, Pflanzrechten oder Pflanzen, 
es sei denn, sie dienen der Anlage von Dauerkultu-
ren, sowie Ersatzinvestitionen, 

 
c)  Maschinen und Geräte für die Außenwirtschaft, mit 

Ausnahme der unter 1.2.1 genannten Maschinen 
und Geräte, 

 
d) laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbind-

lichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskos-
ten und Gebühren für eine Beratung in Rechtssa-
chen, 

 
e) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen, 
 
f) Investitionen in Wohnungen und Verwaltungsgebäude, 
 
g) Maschinen- und Erntelagerhallen mit Ausnahme kli-

matisierter Lagerräume für Obst, Gemüse und sons-
tige Sonderkulturen, wenn sie die von den Ländern 
festgelegten besonderen Anforderungen an den 
Ressourcenschutz erfüllen, sowie mit Ausnahme 
von Lagerräumen für Grobfutter im Zusammenhang 
mit der eigenbetrieblichen Umsetzung besonders 
tiergerechter oder standortangepasster Produkti-
onsverfahren, 

 
h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-

hängende bauliche Anlagen und technische Einrich-
tungen, die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
oder das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz begünstigt 
werden können, 

 
i)  Investitionen in die Herstellung von Erzeugnissen zur 

Imitation oder Substitution von Milch oder Milcher-
zeugnissen.  

 
1.3   Zuwendungsempfänger 
 
Gefördert werden Kleinst-, kleine oder mittlere Unterneh-
men im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 

                                                 
16  Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020, Teil II, 
Kapitel 1, Nr. 1.1.1, Randnummer 134 (ABl. C 204 vom 01.07.2014, S. 1). 



 

 

702/201417 (Agrarfreistellungsverordnung), unbeschadet 
der gewählten Rechtsform, wenn entweder  
 
-  deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr 

als 25 % Umsatzerlöse) darin besteht, durch Bo-
denbewirtschaftung oder durch mit Bodenbewirt-
schaftung verbundene Tierhaltung pflanzliche oder 
tierische Erzeugnisse zu gewinnen und 
 

-  die in § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Alterssiche-
rung der Landwirte (ALG) genannte Mindestgröße 
erreicht oder überschritten wird  
 

oder 
 
-  das Unternehmen einen landwirtschaftlichen Betrieb 

bewirtschaftet und unmittelbar kirchliche, gemein-
nützige oder mildtätige Zwecke verfolgt. 

 
Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch die Im-
kerei sowie die Wanderschäferei. 
 
Nicht gefördert werden Unternehmen, 
 
- bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand 

mehr als 25 % des Eigenkapitals des Unternehmens 
beträgt.  

 
1.4   Zuwendungsvoraussetzungen 
 
1.4.1  Allgemeine Anforderungen 
 
Der Zuwendungsempfänger hat: 
 
- berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße Füh-

rung des Betriebes nachzuweisen. Bei juristischen 
Personen und Personengesellschaften muss mindes-
tens ein Mitglied der Unternehmensleitung diese 
Voraussetzung erfüllen, 

 
- grundsätzlich eine Vorwegbuchführung für mindestens 2 

Jahre vorzulegen, 
 
- wenn die Länder es vorgeben, eine Buchführung für 

mindestens 5 Jahre vom Zeitpunkt der Bewilligung 
an fortzuführen, die dem BMEL-Jahresabschluss 
entspricht, und  

 
- einen Nachweis in Form eines Investitionskonzeptes 

über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und 
der durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen. 
 Im Falle von Investitionen mit einem förderfähigen 
Investitionsvolumen von nicht mehr als 150.000 
Euro, kann ein vereinfachtes Investitionskonzept 
verwendet werden. 

 
-  Im Falle von Kooperationen ist der Kooperations-

                                                 
17  Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 (Agrarfreistellungs-
verordnung) der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 
und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Ar-
tikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (Abl. EUL 193 vom 01.07.2014, S. 1 ff.). 

vertrag und bei Kooperationen gemäß Artikel 35 
ELER-VO bzw. OG sind zusätzlich der Geschäfts- 
bzw. Aktionsplan sowie sonstige Unterlagen, die die 
Konzeption und die Ziele der Kooperation aufzei-
gen, vorzulegen. 
 

Aus der Vorwegbuchführung soll sich der Erfolg der bishe-
rigen Bewirtschaftung des Unternehmens nachweisen las-
sen. Das Investitionskonzept soll eine Abschätzung über 
die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unterneh-
mens auf Grund der durchzuführenden Maßnahme zulas-
sen. 
Die Länder stellen im Rahmen der Durchführung der För-
derung nach diesen Grundsätzen sicher, dass die Prosperi-
tät des Zuwendungsempfängers geprüft wird.  
 
1.4.2 Existenzgründung 
 
Bei Unternehmen, die während eines Zeitraumes von 
höchstens zwei Jahren vor Antragstellung gegründet wur-
den und die auf eine erstmalige selbstständige Existenz-
gründung zurückgehen, gelten die Zuwendungsvorausset-
zungen der Nummer 1.4.1 mit der Maßgabe, dass 
 
- ein angemessener Eigenkapitalanteil am Unternehmen 

und am zu fördernden Vorhaben sowie 
 
- die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden Maßnah-

men durch eine differenzierte Planungsrechnung 
nachzuweisen ist. 

 
Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, die 
infolge einer Betriebsteilung oder im Rahmen der Hof-
nachfolge neu gegründet werden. 
 
1.4.3  Junglandwirte 
 
Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung höchs-
tens 40 Jahre alt), die nach Nummer 1.5.2 e) gefördert 
werden, müssen zusätzlich zur Erfüllung der Nummer 
1.4.1 sowie ggf. 1.4.2 nachweisen, dass die geförderte In-
vestition während eines Zeitraumes von fünf Jahren nach 
der erstmaligen Niederlassung als Allein- oder Mitunter-
nehmer in einem landwirtschaftlichen Betrieb getätigt 
wird. 
 
 
 
1.5   Art und Höhe der Zuwendungen 
 
1.5.1  Zuwendungsart 
 
Die Zuwendungen können als 
 
- Zuschüsse und  
 

 Bürgschaften18 
 
gewährt werden. 

                                                 
18  Die Vergabe von Bürgschaften erfolgt nach und in Übereinstimmung 
mit der von der Europäischen Kommission genehmigten „Methode zur 
Berechnung des Beihilfewerts von Garantien im Agrarsektor“ (SA.38901). 



 

 

 
Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 20.000 Euro. 
Die Förderung wird begrenzt auf ein förderungsfähiges In-
vestitionsvolumen von 3,0 Mio. Euro. Diese Obergrenze 
kann in den Jahren von 2014 bis 2020 höchstens einmal 
ausgeschöpft werden. 
 
Der Gesamtwert der nach Nummer 1.5.2 gewährten Beihil-
fen darf, ausgedrückt als Prozentsatz der Bemessungs-
grundlage, den Wert von 40 % nicht übersteigen. Dies gilt 
nicht für Aufschläge nach dien Nummern 1.5.3 und 1.5.4. 
 
1.5.2  Höhe der Zuwendungen 
 
a) Für Investitionen nach Nummer 1.2.1 e), die die bauli-

chen Anforderungen an eine besonders tiergerechte 
Haltung gemäß Anlage1 Teil B erfüllen sowie für die 
nach Nummer 1.2 in Verbindung mit Anlage 3 för-
derfähigen Maschinen und Geräte der Außenwirt-
schaft, kann ein Zuschuss bis zu 40 % der Bemes-
sungsgrundlage gewährt werden. 

 
b) Für sonstige Investitionen nach Nummer 1.2.1 sowie 

für Erschließungsmaßnahmen kann ein Zuschuss 
bis zu 20 % der Bemessungsgrundlage gewährt 
werden. 

 
c)  Der Abstand zwischen dem Fördersatz nach Anlage 1 

Teil A und Anlage 1 Teil B muss mindestens 20%-
Punkte betragen. Bei der Haltung von Milchkühen 
und Aufzuchtrindern, Mastrindern und Mutterkü-
hen beträgt der Abstand mindestens 10 %-Punkte. 

 
d) Die Länder können aus Landesmitteln den Fördersatz 

um bis zu 5 %-Punkte aufstocken. 
 
Erschließungskosten sind nur förderfähig, soweit die Er-
schließung einer Verlegung des Betriebes oder wesentli-
cher Betriebsteile in den Außenbereich dient. 
 
e)  Junglandwirteförderung 
 
Bei Junglandwirten nach Nummer 1.4.3 kann zusätzlich ein 
Zuschuss von bis zu 10 % der Bemessungsgrundlage, max. 
20.000 Euro, gewährt werden. 
 
f)  Förderung der Betreuung 
 
Betreuergebühren werden bis zu einer Höhe von 
 
-  2,5 % des förderfähigen Investitionsvolumens bis zu 

500.000 Euro, 
 
-  1,5 % des 500.000 Euro überschreitenden förderfähi-

gen Investitionsvolumens 
 
als förderfähig anerkannt. 
 
Der Sockelbetrag der förderfähigen Betreuergebühren be-
trägt 6.000 Euro, der Höchstbetrag 17.500 Euro. 
Der Fördersatz beträgt max. 60 % der förderfähigen Be-
treuergebühren. 
Eine weitere Förderung der Betreuung mit Zuschüssen 
nach den Nrn. 1.5.2 a) – e) ist ausgeschlossen. 

 
1.5.3 Höhe der Zuwendung im Falle von Kooperationen 
 
Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen einer Ko-
operation durchgeführt werden, können einen Aufschlag 
von bis zu 10 %-Punkten auf die unter Nummer 1.5.2 ge-
nannten Zuschusssätze erhalten. 
 
1.5.4 Höhe der Zuwendung im Falle von Investitionen im  
Rahmen der europäischen Innovationspartnerschaft  
„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ 
(EIP Agri)  
 
Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen des EIP 
durchgeführt werden, können einen Aufschlag von bis zu 
20 %-Punkten auf die unter Nummer 1.5.2 genannten Zu-
schusssätze erhalten. 
 
1.5.5 Höhe der Zuwendungen im Falle von Modernisie-
rungsmaßnahmen für eine besonders tiergerechte Haltung 
 
Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen der Um-
stellung der Haltung von Jung- oder Zuchtsauen (Deck-
zentrum oder Abferkelbereich) oder der Umstellung von 
Anbindehaltung auf Laufstallhaltung bei Milchkühen, Auf-
zuchtrindern, Mastrindern oder Mutterkühen durchge-
führt werden, können einen Aufschlag von 10 %-Punkten 
auf die unter Nummer 1.5.2 b) genannte Zuschusshöhe er-
halten. Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 
31.12.2025.  
 
1.5.6 Höhe der Zuwendungen im Falle von Investitionen 
zur deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lage-
rung von flüssigen Wirtschaftsdüngern außerhalb von 
Stallbauten 
 
Investitionen nach Nr. 1.2, die nach ihrer Durchführung zu 
einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lage-
rung von flüssigen Wirtschaftsdüngern beitragen, können 
einen Aufschlag von bis zu 20 %-Punkten auf die unter 
Nummer 1.5.2 b) genannte Zuschusshöhe erhalten. Für ei-
ne deutliche Minderung von Emissionen bei der Lagerung 
von flüssigen Wirtschaftsdüngern müssen die Lagerstätten 
über eine feste Abdeckung und zudem über eine Mindest-
lagerkapazität verfügen, die 2 Monate über die betriebsin-
dividuellen ordnungsrechtlichen Vorgaben hinausgeht. 
Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31.12.20234 
ausgesetzt, sofern die Maßnahme nicht in Verbindung mit 
einer nach Nummer 1.2 geförderten Stallbaumodernisie-
rungs- oder Stallneubaumaßnahme steht. Die Aussetzung 
der Förderung gemäß Nummer 1.5.6 Satz 1 in Verbindung 
mit Satz 3 Halbsatz 1 gilt ab dem Tag, an dem die Förder-
richtlinie zur Umsetzung des Zukunfts- und Investitions-
programms des Bundes in Kraft tritt. 
 
 

1.5.7 Bürgschaften19 
 
Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der Ge-
samtfinanzierung der förderungsfähigen Investitionen er-
forderlich sind, können gemäß Anlage 2 anteilige modifi-

                                                 
19  Siehe dazu Fußnote zu 1.5.1. 



 

 

zierte Ausfallbürgschaften von den Ländern übernommen 
werden. 
 
1.6  Sonstige Bestimmungen 
 
1.6.1 Zweckbindungsfrist 
 
Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
 
- Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitrau-

mes von 12 Jahren ab Fertigstellung, 
 
- Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte in-

nerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung 
 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 
 
1.6.2 Evaluation 
 
Die Länder stellen im Zuge der Durchführung der Förde-
rung sicher, dass die für eine Evaluation der Förderung 
nach diesem Grundsatz erforderlichen Daten erhoben 
werden können. Die Länder können hierzu die Buchfüh-
rungsauflage nach Nummer 1.4.1 nutzen. 
 
Beim BMEL-Jahresabschluss können die Länder die Erstel-
lung nachfolgender, zwischen Bund und Ländern abge-
stimmter Abschnitte der Buchführung jeweils für fakulta-
tiv erklären: Forderungenspiegel, Verbindlichkeitenspie-
gel, Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten, Naturalbericht, ergänzende Angaben zum 
Unternehmen, persönliche Angaben. 
 
Anstelle des BMEL-Jahresabschlusses kann in Ausnahme-
fällen zur Vermeidung von Härten von den Bewilligungs-
behörden auch die Vorlage eines steuerlichen Jahresab-
schlusses akzeptiert werden. In diesem Falle kann jedoch 
die Vorlage zusätzlicher Unterlagen zur Beurteilung der 
Förderungswürdigkeit verlangt werden. 
 
1.6.3 Kumulierbarkeit 
 
Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förde-
rungsprogramme gefördert werden, dürfen nicht gleichzei-
tig nach diesen Grundsätzen gefördert werden. 
Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank, COSME (Programm für die Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen und für KMU) des Europäischen 
Investitionsfonds (EIF) oder der Förderbanken der Länder 
ist möglich.  
Neben einer investiven Förderung ist in demselben Be-
reich eine Förderung nach der Maßnahme „Nachhaltige 
markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung“ 
(MSL), Teilmaßnahme F „Förderung besonders tiergerech-
ter Haltungsverfahren“, möglich. 
 
Die Förderobergrenzen dürfen bei einer Kumulation nicht 
überschritten werden. 
 
1.6.4 Beihilferechtliche Bestimmungen  

 

Die Maßnahme ist für die Erzeugung, Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach der 
Verordnung (EU) Nr. 702/2014 von der Pflicht zur beihil-
ferechtlichen Anmeldung nach Artikel 108 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) freigestellt.20  
 
Zusätzlich sind für eine Förderung außerhalb der geneh-
migten Entwicklungspläne der Länder folgende beihilfe-
rechtliche Bestimmungen zu beachten: 
 
a) Für Investitionen in die Primärproduktion sind die An-

forderungen des Artikels 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 702/201421 und für die Verarbeitung und Ver-
marktung die Anforderungen des Artikels 17 der 
Verordnung (EU) Nr. 702/2014 einzuhalten.  

 
b) Investitionen in Bewässerungsanlagen sind nur für be-

stehende Bewässerungsanlagen förderfähig. Zudem 
muss eine Wassereinsparung von mindestens 25 % 
erreicht werden. Die Vorgaben von Artikel 14 Ab-
satz 6 Buchstabe f) sowie Absatz 8 der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 sind zu beachten. 

 
c) Investitionen zur Verhütung von Schäden durch Natur-

katastrophen gleichzusetzende widrige Witterungs-
verhältnisse (Frost, Stürme und Hagel, Eis, starke 
oder anhaltende Regenfälle oder Dürre, infolge de-
ren mehr als 30 % der durchschnittlichen Erzeu-
gung zerstört würden), sind nur für Sonderkulturen 
förderfähig. Es gelten die Voraussetzungen gemäß 
Artikel 14 Absatz 6 Buchstabe h der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014. 

 
d) Zudem sind die Vorgaben von Artikel 14 Absatz 9 und 

Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 ein-
zuhalten. 

 
e) Ausgedrückt als absolute Zahl dürfen Beihilfen, die als 

Staatliche Beihilfen gewährt werden, den Betrag von 
500.000 Euro pro Unternehmen und Investitions-
vorhaben nicht übersteigen. 

 
 

                                                 
20  Die entsprechende Kurzbeschreibung für die Laufzeit bis 30.06.2021 
wurde unter der Nummer SA.XXXXX bei der Europäischen Kommission 
registriert. 
21  Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 01.07.2014, S. 1). 



 

 

Anlage 1 
 
Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerech-
te Haltung 
 

Teil A) Basisförderung 
 
Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen 
und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der fol-
genden Anforderungen zu schaffen: 
 
Generelle Anforderung 
 
Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tageslicht-
durchlässige Flächen mindestens 
 
- 3 % der Stallgrundfläche bei Schweinen und Geflügel, 
 
- 5 % bei allen übrigen Tierarten betragen. 
 
Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Auf-
zuchtrinder 
 
- Förderungsfähig sind Laufställe. Die spaltenfreie Liege-

fläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleich-
zeitig liegen können. 

 
- Im Falle von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liegebox 

bereitzustellen. 
 
- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trocke-

ner Einstreu oder anderem komfortschaffenden Ma-
terial (Komfortmatten geprüfter und anerkannter 
Qualität) versehen werden. Bei Hochboxen können 
Komfortmatten eingesetzt werden. 

 
- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustel-

len, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere 
gleichzeitig fressen können. Wenn durch geeignete 
technische oder manuelle Verfahren die Tiere ständig 
Zugang zum Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-
Verhältnis von maximal 1,5 : 1 zulässig. 

 
- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m2 je Großvie-

heinheit betragen. 
 
- Bei Stallneubauten müssen die Lauf-/Fressgänge bei 

Milchkühen mindestens 3,5 m und Laufgänge 2,5 m 
breit sein, so dass sich die Tiere stressfrei begegnen 
können. 

 
Anforderungen an die Kälberhaltung 
 
- Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kälber ab der 

5. Lebenswoche in Gruppen gehalten werden. 
 
- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere 

einer Gruppe gleichzeitig liegen können. 
 
- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Ein-

streu versehen werden. 
Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast 
(außer Mutterkuhhaltung) 

 
- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere 

gleichzeitig liegen können. 
 
- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter trocke-

ner Einstreu oder anderem Komfort schaffenden Ma-
terial (Komfortmatten geprüfter und anerkannter 
Qualität) versehen werden. 

 
- Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite von max. 3,5 

cm) dürfen höchstens 50 % der nutzbaren Stallfläche 
ausmachen, es sei denn, die Liegefläche ist mit einer 
perforierten Gummimatte ausgelegt, die mindestens 
50 % der Stallfläche ausmacht. 

 
- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustel-

len, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzei-
tig fressen können. Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-
Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig. 

 
Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen 
 
- Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere 

gleichzeitig liegen können. 
 
- Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Ein-

streu versehen werden. 
 
- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m2 je Großvie-

heinheit betragen. 
 
Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, 
Zuchtläufern und Mastschweinen 
 
- Der Liegebereich muss 
 

  ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu 
versehen werden oder 
 

  mit Tiefstreu versehen werden oder 
 
  mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein. 
 

- Im Stall muss für alle Tiere jederzeit zugänglich organi-
sches Beschäftigungsmaterial angeboten werden. Zu-
dem müssen in einer ausreichenden Anzahl Raufut-
terraufen vorhanden sein, mittels derer die Dauer der 
Futteraufnahme bei den Tieren ausgedehnt und eine 
Beschäftigung induziert werden kann. Das organische 
Beschäftigungsmaterial soll bewühlbar, kaubar und 
essbar sein und einen ernährungsphysiologischen 
Nutzen haben. Besonders geeignet hierfür sind Heu, 
Stroh, Silage und Pellets. 

 
Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zucht-
sauen und Zuchtebern 
 
- Im Falle der Trogfütterung ist je Sau bzw. Jungsau ein 

Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite es zulässt, 
dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. 

 



 

 

- Der Liegebereich muss für Eber, Zucht- und Jungsauen 

nur im Wartebereich22 bzw. in Gruppenhaltung 

  planbefestigt sein und ausreichend mit geeigne-
ter trockener Einstreu versehen werden oder 
 

  mit Tiefstreu versehen werden oder 
 
  mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein. 
 
Für Zucht- und Jungsauen im Abferkelbereich und bei 
Einzelhaltung im Deckbereich muss mindestens ein 
Teil des Liegebereiches als Komfortliegefläche (z. B. 
Gummimatte im Schulterbereich) ausgestattet sein.  
 

- Im Stall muss für alle Tiere (für Zucht- und Jungsauen 
nur im Wartebereich bzw. in der Gruppenhaltung) 
jederzeit zugänglich organisches Beschäftigungsma-
terial angeboten werden. Zudem müssen in einer 
ausreichenden Anzahl Raufutterraufen vorhanden 
sein, mittels derer die Dauer der Futteraufnahme bei 
den Tieren ausgedehnt und eine Beschäftigung indu-
ziert werden kann. Das organische Beschäftigungs-
material soll bewühlbar, kaubar und essbar sein und 
einen ernährungsphysiologischen Nutzen haben. Be-
sonders geeignet hierfür sind Heu, Stroh, Silage und 
Pellets. 

 
- Für Zucht- und Jungsauen muss bei Einzelhaltung im 

Deck- und Abferkelbereich mindestens ein Beschäfti-
gungselement zur Verfügung gestellt werden. Geeig-
net hierfür sind eine besondere Fütterungstechnik, 
die die Dauer der Futteraufnahme beim Tier aus-
dehnt und eine Beschäftigung induziert, Raufutter 
oder vergleichbare organische Elemente. 

 
- Für Zucht- und Jungsauen muss bei Einzelhaltung ab 

Einstallen in den Abferkelbereich bis zum Abferkeln 
Nestbaumaterial zur Verfügung gestellt werden. Ge-
eignet hierfür sind langfaserige, organische Materia-
lien, die am Boden verändert und mit dem Maul er-
fasst und getragen werden können. § 30 Absatz 7 Satz 

2, 2. Halbsatz TierSchNutztV23 findet keine Anwen-
dung. 

 
- Im Falle von Stallneubauten ist das Güllesystem derart 

auszugestalten, dass es durch langfaserige, organi-
sche Materialien insgesamt nicht beeinträchtigt wer-
den kann. 

 
Anforderungen an die Haltung von Ziegen 
 
- Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen 

Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig 
fressen können. 

 
- Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden 

sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht aus-
gestattet sein. 

                                                 
22  Vgl. § 30 Absatz 2 Satz 1 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. 
23  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekannt-
machung vom 22.08.2006 (BGBl. I, S. 2043) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

 
- Neben der nutzbaren Stallfläche sind zusätzlich pro Zie-

ge mind. 0,5 m2 nutzbare Liegeflächen zu schaffen, die 
gegenüber der übrigen Stallfläche erhöht sind. 

 
- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trocke-

ner Einstreu versehen werden. 
 
- Es müssen Aufzuchtbuchten für Zicklein vorhanden sein, 

die so bemessen sind, dass alle Zicklein gleichzeitig 
liegen können. 

 
- In Stall und Auslauf müssen ausreichend Bürsten und 

Reibungsflächen zur Verfügung stehen. 
 
Anforderungen an die Haltung von Schafen 
 
- Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden 

sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht aus-
gestattet sein. 

 
- Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trocke-

ner Einstreu versehen werden. 
 
- Ein Klauenbad einschließlich Zutriebeinrichtung muss 

vorhanden sein.  
 
Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehen-
nen 
 
- Im Außenbereich müssen für alle Tiere ausreichende 

Schutzeinrichtungen natürlicher oder baulicher Art 
(z. B. Unterstände, Bäume, Sträucher) zur Verfügung 
stehen, die ausreichend breit und so verteilt und zu-
sammenhängend angelegt sind, dass sie von den 
Hühnern von jeder Stelle des Außenbereiches schnell 
erreicht werden können. 

 
Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und Le-
gehennen 
 
- Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum 

verbunden sein, der den Tieren ab der 10. Lebenswo-
che zur Verfügung steht. 

 

- Im Stall müssen den Tieren ab der 3. Lebenswoche er-
höhte Sitzstangen angeboten werden. Die Sitzstan-
genlänge muss für Junghennen ab der 10. Lebenswo-
che mindestens 12 cm je Tier aufweisen. Die Sitzstan-
gen müssen für Jung- und Legehennen so installiert 
sein, dass auf ihnen ein ungestörtes, gleichzeitiges 
Ruhen aller Tiere möglich ist. In der Volierenhaltung 
muss für Junghennen der Zugang zu den einzelnen 
Ebenen regulierbar sein. 

 

- Neben Vorrichtungen zur Regulierung des Lichteinfalls 
für tageslichtdurchlässige Flächen muss bei künstli-
cher Beleuchtung eine an die unterschiedlichen Funk-
tionsbereiche der Haltungseinrichtung angepasste 
Abstufung der Lichtintensität möglich sein. Die Be-
leuchtung muss für die Tiere flackerfrei sein. 

 



 

 

- Der Einstreubereich (inklusive Kaltscharrraum) ist so zu 
strukturieren und auszustatten, dass den Tieren zu-
sätzlich zur Einstreu verschiedenartig manipulierba-
res und aus-wechselbares Beschäftigungsmaterial (z. 
B. Heuraufen, Pickblöcke, Stroh- oder Luzerneballen) 
zur Verfügung steht. 

 
Anforderungen an die Haltung von Mastputen 
 
- Der Stall muss mindestens gemäß den bundeseinheitli-

chen Eckwerten für eine freiwillige Vereinbarung zur 

Haltung von Mastputen vom März 201324 ausgestat-
tet sein. 

 
- Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum 

bzw. Wintergarten verbunden sein. Stall und Kalt-
scharrraum bzw. Wintergarten sind mit Vorrichtun-
gen für Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung 
(erhöhte Ebenen, Sichtbarrieren, Strohraufen) auszu-
statten. 

 
Für Mobilställe ist kein Kaltscharrraum erforderlich, 
die Bodenfläche muss aber je nach Zustand (Tro-
ckenheit) ausreichend mit geeigneter Einstreu verse-
hen werden. 

 
Anforderungen an die Haltung von Masthühnern 
 
- Die nutzbare Bodenfläche muss planbefestigt und aus-

reichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen 
werden. 

 
Für Mobilställe muss die Bodenfläche nicht planbe-
festigt sein, aber je nach Zustand (Trockenheit) aus-
reichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen 
werden. 
 

Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen 
 
- Der Stall muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein 

Auslauf und jederzeit zugängliche, ausreichend be-
messene Bademöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

 
- Die Bademöglichkeiten müssen so gestaltet sein, dass die 

Enten oder Gänse den ganzen Kopf ins Wasser ste-
cken können. Es müssen Einrichtungen vorhanden 
sein, die die Bereitstellung von klarem Wasser für das 
Baden gewährleisten. 

 
Anforderung an die Haltung von Pferden 
 
-  Förderfähig sind Anlagen/Systeme zur Haltung in 

Gruppen mit Auslauf. 
 

-  Für jedes Pferd ist ein Fressplatz bereitzustellen, des-
sen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig 
fressen können. 
 

                                                 
24  Die Eckwerte sind online verfügbar auf der Internetseite des Ver-
bandes Deutscher Putenerzeuger e.V. und abgefasst auf Basis einer Über-
arbeitung der bundeseinheitlichen Eckwerte zur Haltung von Mastputen 
vom 17.09.1999. 

-  Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden 
ausgestattet sein, der ausreichend mit geeigneter tro-
ckener Einstreu versehen wird. 
 

-  Ein besonderes Abteil für kranke, verletzte, unverträg-
liche oder neu eingestallte Tiere muss bei Bedarf ein-
gerichtet werden können, Dieses muss mindestens 
Sicht-, Hör- und Geruchkontakt zu einem anderen 
Pferd gewährleisten. 
 

-  Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren 
jederzeit ein geeigneter Auslauf zur Verfügung steht. 
 

- Im Sommer wird den Pferden zusätzlich regelmäßiger 
Weidegang angeboten. 

 



 

 

Teil B)  Premiumförderung 
 
Mit den zu fördernden Investitionen sind zusätzlich zu den 
Anforderungen des Teils A) die baulichen und technischen 
Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforde-
rungen zu schaffen: 
 
Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Auf-

zuchtrinder 
 
- Förderungsfähig sind Laufställe, die über einen Auslauf 

für mindestens ein Drittel der Milchkühe (4,5 m2/GV) 

verfügen. Auf einen Auslauf kann verzichtet werden: 

 
  bei regelmäßigem Sommerweidegang und 

 
  bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf 

aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und min-

destens 7 m2/GV Stallfläche zur Verfügung gestellt 

werden.  
 
- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustel-

len, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere 
gleichzeitig fressen können. Wenn durch geeignete 
technische oder manuelle Verfahren die Tiere ständig 
Zugang zum Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-
Verhältnis von maximal 1,2 : 1 zulässig. Werden 
Melkverfahren angewendet, bei denen die Kühe über 
den Tag verteilt gemolken werden (z. B. automatische 
Melksysteme), ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 
maximal 1,5 : 1 zulässig. 

 
Anforderungen an die Kälberhaltung 
 
- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren 

entweder während der Weideperiode täglich ein Aus-
lauf mit freiem Zugang zu einer Tränkevorrichtung ge-
boten werden kann oder die Tiere im Offenstall (ein-
schließlich Kälberhütten) gehalten werden. 
 

Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast 

(außer Mutterkuhhaltung) 
 
- Die verfügbare Fläche muss  
 

  bis 350 kg Lebendgewicht mind. 3,5 m2 pro Tier 
und 
 

  über 350 kg Lebendgewicht mind. 4,5 m2 pro 
Tier betragen. 

 
- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustel-

len, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzei-
tig fressen können. Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-
Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 zulässig. Sofern mit-
tels technischer Einrichtungen den Tieren ein per-
manenter Zugang zum Futter ermöglicht wird, ist ein 
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen 
 
- Der Stall muss über einen Auslauf für mindestens ein 

Drittel der Mutterkühe (4,5 m2/GV) verfügen. Auf ei-
nen Auslauf kann verzichtet werden: 

 
  bei regelmäßigem Sommerweidegang und 

 
  bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf 

aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und min-
destens 7 m2/GV Stallfläche zur Verfügung gestellt 
werden. 

 
Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, 

Zuchtläufern und Mastschweinen 
 
- Für Absatzferkel, Zuchtläufer und Mastschweine muss 

eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Ver-
fügung stehen, die mindestens 20 % größer ist, als 

nach der TierSchNutztV25 vorgeschrieben. 
 

- Zusätzlich zu den nach der TierSchNutztV26 vorge-
schriebenen Tränken ist im Stall allen Tieren mittels 
geeigneter Schalen- oder Beckentränken permanent 
das Saufen aus einer offenen Fläche zu ermöglichen. 
Zulässig ist ein Tier-Tränke-Verhältnis von einer offe-
nen Tränke für jeweils bis zu 12 Tiere. 

 
Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zucht-

sauen und Zuchtebern 
 
- Die Haltungseinrichtung für Eber muss eine Fläche auf-

weisen, die mindestens 20 % größer ist, als nach der 

TierSchNutztV27 vorgeschrieben. 
 
- Für Jungsauen und Sauen muss im Zeitraum von über 

vier Wochen nach dem Decken bis eine Woche vor 
dem voraussichtlichen Abferkeltermin eine uneinge-
schränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, 
die mindestens 20 % größer ist, als nach der Tier-

SchNutztV28 vorgeschrieben. 
 
- Die Mindestfläche je Abferkelbucht muss 6 m2 betragen. 
 
- Die Haltungseinrichtung muss so ausgestaltet sein, dass 

sie nach dem Abferkeln dauerhaft geöffnet werden 
kann. Die Sau muss sich dann ungehindert umdrehen 
können. 

 

                                                 
25  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekannt-
machung vom 22.08.2006 (BGBl. I, S. 2043) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
26  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekannt-
machung vom 22.08.2006 (BGBl. I, S. 2043) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
27  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekannt-
machung vom 22.08.2006 (BGBl. I, S. 2043) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
28  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekannt-
machung vom 22.08.2006 (BGBl. I, S. 2043) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 



 

 

- Zusätzlich zu den nach der TierSchNutztV29 vorge-
schriebenen Tränken ist im Stall allen Tieren mittels 
geeigneter Schalen- oder Beckentränken permanent 
das Saufen aus einer offenen Fläche zu ermöglichen. 
Zulässig ist ein Tier-Tränke-Verhältnis von einer of-
fenen Tränke für jeweils bis zu 12 Tiere. 

 
Anforderungen an die Haltung von Ziegen 
 
- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m2/Ziege und 

0,35 m2/Zicklein betragen. 
 
- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren 

ganzjährig ein Auslauf zur Verfügung steht. Im Stall- 
oder Auslaufbereich sind geeignete Klettermöglich-
keiten zu schaffen. 

 
Anforderungen an die Haltung von Schafen 
 
- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m2/Schaf und 

0,35 m2/Lamm betragen. 
 
- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein 

Auslauf zur Verfügung steht, der so bemessen und 
gestaltet ist, dass er für die Sammlung und den Auf-
enthalt der Herde ausreicht. 

 
Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehen-

nen 
 
- Soweit die Einrichtung eines Kaltscharrraums aus bauli-

chen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, 
muss der Stall über einen Dachüberstand von min-
destens 2 m Breite/Tiefe über die gesamte mit Aus-
schlupflöchern versehene Stallseite verfügen. Die ge-
samte Fläche unter dem Dachüberstand muss befes-
tigt sein. Für Mobilställe sind kein Dachüberstand 
und keine Befestigung erforderlich. 

 
Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und 

Legehennen 
 
- Der Kaltscharrraum muss mindestens einem Drittel der 

nutzbaren Stallgrundfläche entsprechen und mit ge-
eigneter manipulierbarer Einstreu sowie ausreichend 
bemessenen und gleichmäßig verteilten Staub- oder 
Sandbädern ausgestattet sein. 

 
- Die Grundfläche des Kaltscharrraums darf nicht in die 

Berechnung der maximalen Besatzdichte einbezogen 
werden. 

 
- Zur Optimierung des Stallklimas müssen bei Volierenhal-

tung Kanäle zur Kotbandbelüftung vorhanden sein. 
 

                                                 
29  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekannt-
machung vom 22.08.2006 (BGBl. I, S. 2043) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

Anforderungen an die Haltung von Mastputen 
 
- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte 

während der Endmastphase bei Putenhennen max. 
35 kg und bei Putenhähnen max. 40 kg Lebendge-
wicht pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht überschrei-
tet. 

 
- Der Kaltscharrraum bzw. Wintergarten muss mindestens 

800 cm2/Putenhahn und 500 cm2/Putenhenne um-
fassen und mit geeigneten, ausreichend bemessenen 
und gleichmäßig verteilten Staubbädern ausgestattet 
sein. 

 
Anforderungen an die Haltung von Masthühnern 
 
- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte 

während der Endmastphase max. 25 kg Lebendge-
wicht pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht überschrei-
tet. 

 
Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen 

 
-  Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte 

während der Endmastphase bei Mastenten max. 25 
kg und bei Mastgänsen max. 30 kg Lebendgewicht 
pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet. 
 

- Der Außenbereich muss so bemessen sein, dass ein Wei-
deauslauf von mind. 2 m2/Mastente bzw. 4 m2/ Mast-
gans zur Verfügung steht. 

 
Anforderung an die Haltung von Pferden 
 
-  Die nutzbare Liegefläche muss mindestens 9 m2/Pferd 

und mindestens 7 m2/Pony betragen. 
 



 

 

Anlage 2 
 
Übernahme von Bürgschaften 
 
1. Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der 

Gesamtfinanzierung der förderungsfähigen Investition 
erforderlich sind, können anteilige modifizierte Aus-
fallbürgschaften von den Ländern übernommen wer-
den, soweit das Darlehen nicht durch bankübliche Si-
cherheiten gedeckt und mit der Zahlung der vertraglich 
vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen gerechnet 
werden kann. 

 Der Bund übernimmt hierfür befristet bis zum 31. De-
zember 2022 mit gesonderter Erklärung eine Garantie 
von 60 %. 

 
2. Bürgschaften können nur für Darlehen übernommen 

werden, die bei Antragstellung auf Bürgschaftsüber-
nahme noch nicht gewährt oder verbindlich zugesagt 
worden sind. Eine Darlehenszusage unter dem aus-
drücklichen Vorbehalt der Bürgschaftsgewährung ist 
unschädlich. 

 
3.  Die Bürgschaften decken höchstens 70 % des Ausfalls 

an der Hauptforderung, den marktüblichen Zinsen so-
wie den Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung, 
für die Kosten jedoch nur bis zu 2 % des Bürgschafts-
höchstbetrages für die Hauptforderung. 

 Ab Eintritt des Verzuges des Kreditnehmers ist der Zins-
satz in die Bürgschaft einbezogen, der gegenüber dem 
Kreditnehmer als Schadensersatzanspruch geltend ge-
macht werden kann. Die Höhe des Schadensersatzan-
spruches ist auf den Basiszinssatz nach § 247 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches zuzüglich 5 % p. a begrenzt, es 
sei denn, im Schadensfall wird ein höherer Ersatzan-
spruch nachgewiesen. In keinem Fall darf jedoch der 
vertraglich vereinbarte und von dem bürgenden Land 
gebilligte Regelzinssatz überschritten werden. 

 Sonstige Verzugsschäden, Zinseszinsen, Stundungszin-
sen, Provisionszinsen, Strafzinsen, Überziehungszinsen, 
Bearbeitungsgebühren und Prüfungskosten sind von 
der Bürgschaft nicht erfasst und dürfen auch nicht mit-
telbar gegenüber dem bürgenden Land in die Ausfall-
berechnung einbezogen werden. 

 Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt mindestens 
30 %; er darf nicht gesondert oder vorrangig besichert 
oder auf Dritte übertragen werden. 

 
4.  Der Darlehensnehmer hat eine marktübliche Provision 

(einschließlich Risikoentgelt) für die Gewährung der 
Bürgschaft zu entrichten und so weit wie möglich Si-
cherheiten – vorrangig Grundpfandrechte – zur Verfü-
gung zu stellen. Dies gilt auch, wenn er nachträglich da-
für geeignetes Vermögen erlangt. Zu den Sicherheiten, 
die vor Feststellen des Ausfalls zu verwerten sind, ge-
hören auch etwaige für das Darlehen gegebene Bürg-
schaften Dritter. Bei haftungsbeschränkenden Rechts-
formen ist Voraussetzung für die Vergabe einer Aus-
fallbürgschaft, dass alle Gesellschafter, die einen we-
sentlichen Einfluss auf den Darlehensnehmer ausüben 
können, für das Darlehen mithaften, zumindest aber ei-
ne selbstschuldnerische Bürgschaft in Darlehenshöhe 
abgeben. 

 
5. Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bundes und 

der Länder sowie die Übernahme von Bürgschaften in 
Sanierungsfällen sind ausgeschlossen. 

 



 

 

Anlage 3  
 
Förderung von Maschinen und Geräten der Außen-
wirtschaft 
 
Förderfähig sind folgende Maschinen und Geräte: 

 
1. Aufbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern 

 
1.1  Injektionsgeräte für die Aufbringung von Gülle, Gärres-

ten, Jauche und Sickersaft mit und ohne Tankwagen. 
 
1.2  An Tankwagen angebaute Geräte zur Direkteinarbei-

tung von Gülle, Gärresten, Jauche und Sickersaft, wie 
Grubber, Scheibeneggen, Scheibenschlitzgeräte und 
vergleichbare Techniken, mit und ohne Tankwagen.  

 
1.3  Schleppschuhverteiler mit und ohne Tankwagen. 
 
1.4  Aufbringungsgeräte gemäß Punkt 1.1 – 1.3 in Verbin-

dung mit Pumpe, Haspel und Schlauch (Verschlau-
chungsverfahren). 

 
Die Geräte müssen nachweislich dem neuesten Stand der 
Technik entsprechen. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Gerä-

te in einem Testverfahren nach DLG30 oder VERA31 erfolg-
reich geprüft wurden. 
 
2. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

 
2.1 Spritz- und Sprühgeräte für den Obst-, Garten- und 

Weinbau, die nicht angelagerte Spritzflüssigkeit auf-
fangen und in den Tank zurückfördern und die Ab-
drift um mindestens 90% gegenüber herkömmlichen 
Sprühgeräten verringern können, ohne die Wirksam-
keit der Anwendung zu verringern. 

 
2.2  Pflanzenschutzgeräte mit Sensorsteuerung, die entwe-

der Lücken in der Zielfläche erkennen und die Düsen 
entsprechend abschalten oder die z. B. in Flächenkul-
turen Unkräuter oder Pilzbefall erkennen und die Dü-
sen entsprechend einschalten. Die mögliche Mitte-
leinsparung der Geräte muss durch eine Prüfung des 
Julius Kühn-Instituts nachgewiesen werden. 

 
2.3 Feldspritzgeräte mit Assistenzsystemen zur automati-

schen Teilbreitenschaltung und Gestängeführung und 
automatischer Innenreinigung. 

 
2.4 Feldspritzgeräte mit Mehrkammersystemen zur geziel-

ten teilflächenspezifischen Ausbringung von Pflan-
zenschutzmitteln. 

 
Die unter Punkt 2.1 – 2.4 genannten Geräte müssen vom 
Julius Kühn-Institut geprüft und anerkannt worden sein. 
 

                                                 
30  Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Die DLG führt u. a. Prüfungen 
von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten durch. 
31  Verification of Environmental Technologies for Agricultural Produc-
tion. VERA ist eine multinationale Kooperation zwischen Dänemark, den 
Niederlanden und Deutschland zur Prüfung und Verifizierung von Um-

welttechnologien im landwirtschaftlichen Sektor. 

Selbstfahrende Maschinen sind sowohl bei der Aufbrin-
gung von Wirtschaftsdüngern als auch bei der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln nicht förderfähig. 
 
3. Mechanische Unkrautbekämpfung 
 
Maschinen und Geräte zur mechanischen Unkrautbekämp-
fung für Reihenkulturen, die über eine elektronische Rei-
henführung (mittels GPS, Ultraschall oder optischer Senso-
ren) verfügen. 
 
Maschinen und Geräte mit einer mechanischen Reihenfüh-
rung (z. B. durch Taster) sind nicht förderfähig. 



 

 

Förderbereich 4: Markt- und standortan-
gepasste sowie umweltgerechte Landbe-
wirtschaftung einschließlich Vertragsna-
turschutz und Landschaftspflege 
 
Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maß-
nahmengruppen: 
 
A.   Förderung der Zusammenarbeit im ländlichen 

Raum für eine markt- und standortangepass-
te sowie umweltgerechte Landbewirtschaf-
tung einschließlich Vertragsnaturschutz und 
Landschaftspflege 

B.   Förderung des ökologischen Landbaus und 
anderer besonders nachhaltiger gesamtbe-
trieblicher Verfahren 

C.   Förderung von besonders nachhaltigen Ver-
fahren im Ackerbau oder bei einjährigen 
Sonderkulturen 

D.   Förderung besonders nachhaltiger Verfahren 
auf dem Dauergrünland 

E.   Förderung besonders nachhaltiger Verfahren 
bei Dauerkulturen 

F.   Förderung besonders nachhaltiger und tier-
gerechter Haltungsverfahren 

G.   Erhaltung der Vielfalt der genetischen Res-
sourcen in der Landwirtschaft 

H.   Nicht-produktiver investiver Naturschutz 

I.   Vertragsnaturschutz 

J.   Schutz vor Schäden durch den Wolf 

 

 

 

 

B.  Förderung des ökologischen Landbaus und 
anderer besonders nachhaltiger gesamtbe-
trieblicher Verfahren 

 
 

Maßnahmen 
 
1.0   Ökologische Anbauverfahren 
 
2.0  Emissionsarme und Umwelt schonende 

Stickstoffdüngung 
 
32.0  Emissionsarme und Gewässer schonende 

Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
 
 

Begriffsbestimmungen 
 
Ökologische Anbauverfahren 
Ökologische Anbauverfahren werden angewendet, 
wenn die Bewirtschaftung der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen eines Betriebes nach Vorschrif-
ten der Verordnung (EG) Nr. 834/200732 vorge-
nommen wird. 
 
Bezugsfläche 
Die Bezugsfläche ist Grundlage für die Bemessung 
der Zuwendung für Maßnahme 3.0 und wird gemäß 
dem Antrag auf Direktzahlungen des Antragstellers 
festgestellt. Die Bezugsfläche wird durch Multiplika-
tion der Anzahl der flüssigen Wirtschaftsdünger er-
zeugenden GVE des Betriebes mit 0,5 Hektar er-
rechnet. Sie darf in keinem Falle größer als die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche des Betriebes 
sein. Eine flächenspezifische Verpflichtung leitet 
sich daraus nicht ab. 
 

                                                 
32 Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 
28.06.2007 über die ökologische/biologische Produktion 
und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.07.2007, S. 1) sowie der 
zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäi-
schen Gemeinschaft in der jeweils geltenden Fassung. 



 

 

1.0  Ökologische Anbauverfahren 

 
1.1  Verwendungszweck 
 
Zuwendungszweck ist die Einführung oder Beibehal-
tung ökologischer Anbauverfahren zur nachhaltigen 
Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen 
Produktionsbedingungen im Einklang mit den Be-
langen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung 
des natürlichen Lebensraums. 
 
1.2  Gegenstand der Förde-
rung/Förderausschluss 
 
Gegenstand der Zuwendung ist die Einführung oder 
Beibehaltung eines ökologischen Anbauverfahrens 
nach der Verordnung (EG) Nr. 834/20077. 
 
1.3  Zuwendungsempfänger 
 
siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.; 
darüber hinaus müssen die Zuwendungsempfänger 
aktive Landwirte sein. 
 
Für die Antragsvoraussetzung „aktiver Landwirt“ 
gelten die gleichen Bestimmungen wie sie für die 
Direktzahlungen für das jeweilige Antragsjahr fest-
gelegt sind (geregelt in der VO (EU) Nr. 1307/20131 
sowie in der Direktzahlungen-
Durchführungsverordnung). 
 
1.4  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Der Zuwendungsempfänger betreibt für die Dauer 
des Verpflichtungszeitraums im gesamten Betrieb33 

ökologischen Landbau nach den Vorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 834/20077. 
 

1.5  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
Die Höhe der Zuwendung beträgt jährlich 
 
1.5.1 bei Einführung der Maßnahme 
 
- 590 Euro je Hektar Gemüsebau, 
 
- 250 Euro je Hektar Ackerfläche, 
 

                                                 
33 Ausgenommen der Bereiche Aquakultur und Bienenhal-
tung. 

- 250 Euro je Hektar Grünland und 
 
- 950 Euro je Hektar Dauer- oder Baumschulkultu-

ren. 
 
Für die ersten beiden Jahre des Verpflichtungszeit-
raumes kann der Betrag angehoben werden auf  
 
- 935 Euro je Hektar Gemüsebau, 
 
- 310 Euro je Hektar Ackerfläche, 
 
- 310 Euro je Hektar Grünland und 
 
- 1.275 Euro je Hektar Dauer- oder Baumschulkultu-

ren. 
 
In diesem Fall werden die für das dritte bis fünfte 
Jahr zu gewährenden Beträge auf die in Nummer 
1.5.2 genannten Beträge abgesenkt. 
 
1.5.2 bei Beibehaltung der Maßnahme 
 
- 360 Euro je Hektar Gemüsebau, 
 
- 210 Euro je Hektar Ackerfläche, 
 
- 210 Euro je Hektar Grünland und 
 
- 750 Euro je Hektar Dauer- oder Baumschulkultu-

ren. 
 
1.5.3 Für die Teilnahme am Kontrollverfahren nach 
der Verordnung (EG) Nr. 834/20077 und der zu ihrer 
Durchführung erlassenen gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung und 
nach der Verordnung (EU) Nr. 2017/62534 kann sich 
die Zuwendung um 50 Euro je Hektar, jedoch 
höchstens um 600 Euro je Unternehmen, erhöhen. 
 
1.6  Sonstige Bestimmungen 
 
1.6.1 Abweichungen von den Vorschriften der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/20077 für die ökologische 

                                                 
34 Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche 
Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewähr-
leistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittel-
rechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tier-
schutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel (ABl. 
EG Nr. L 95 vom 7.4.2017, S. 1). 



 

 

Bienenhaltung oder für die ökologische Aquakultur 
stellen keinen Verstoß gegen die Zuwendungsbe-
stimmungen dar. 
 
1.6.2 Wird in einem Entwicklungsprogramm eines 
Landes die Maßnahme „Qualitätsregelungen für Ag-
rarerzeugnisse und Lebensmittel“ nach Art. 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/20132 angeboten, so 
dürfen die Fixkosten für die Teilnahme an einer 
Qualitätsregelung nicht zur Berechnung des Förder-
betrages für dasselbe Erzeugnis im Rahmen der 
Förderung des ökologischen Landbaus herangezo-
gen werden.  
 
1.6.3 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmen-
regelung Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/20132. 
 

2.0  Emissionsarme und Umwelt schonende  Stick-
stoffdüngung 

 
2.1  Verwendungszweck 
 
Zuwendungszweck ist die Anwendung besonders 

nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren 
des Stickstoffmanagements zur nachhaltigen 
Verbesserung der natürlichen und wirt-
schaftlichen Produktionsbedingungen, die 
mit den Belangen des Schutzes der Umwelt, 
des Klimas und der Erhaltung des natürli-
chen Lebensraumes vereinbar sind. 

 
2.2  Gegenstand der Förde-

rung/Förderausschluss 
 
2.2.1 Gegenstand der Zuwendung ist die Verbes-

serung der Stickstoffeffizienz auf der Grund-
lage des Nährstoffvergleichs gemäß § 8 der 
Düngeverordnung (DüV)35 in von den Län-
dern festzulegenden Gebieten. 

 
2.2.2 Aufbauend auf einer Förderung nach Num-

mer 2.2.1 können die Länder zusätzlich fest-
legen, dass der Zuwendungsempfänger jähr-
lich mindestens 30 % der jährlichen Stick-
stoffmenge als Wirtschaftsdünger nach § 2 
Düngegesetz (DüngeG36) ausbringt. 

 
2.2.3 von der Förderung ausgeschlossen sind Flä-

chen, auf denen keine landwirtschaftliche 
Erzeugung erfolgt oder auf denen die Aus-
bringung von Stickstoffdünger nicht zulässig 
ist. 

 
2.3  Zuwendungsempfänger 
 
siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2. 
 
2.4  Zuwendungsvoraussetzungen  
 
2.4.1 Der Zuwendungsempfänger erreicht im Ver-

pflichtungszeitraum 
 

                                                 
35 Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305). 
36 Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 
(BGBl. I S.1068) geändert worden ist. 



 

 

-  auf den Ackerflächen einen Stickstoff-Saldo 
von 30 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hek-
tar oder weniger, der jährlich aufgrund einer 
aggregierten Schlagbilanz gemäß § 9 Absatz 
1 Nummer 2 DüV9 für die betroffenen Flä-
chen zu berechnen ist. Die Berechnung er-
folgt nach den entsprechenden Vorgaben 
der DüV9 und 

 
 auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

des Betriebs einen Stickstoff-Saldo von 30 Ki-
logramm Gesamtstickstoff je Hektar oder 
weniger, der jährlich auf der Grundlage ei-
nes betrieblichen Nährstoffvergleichs nach § 
8 der DüV9 ermittelt wird. 

 
Je Schlag oder Bewirtschaftungseinheit des Betrie-

bes i. S. des § 2 DüV9 sind jährlich die ver-
fügbaren Stickstoffmengen vom Betrieb ge-
mäß § 4 DüV9 zu ermitteln.  

 
2.4.2 Legen die Länder aufbauend auf einer För-

derung nach Nummer 2.2.1 fest, dass der 
Zuwendungsempfänger jährlich mindestens 
30 % der jährlichen Stickstoffmenge als 
Wirtschaftsdünger nach § 2 Düngegesetz10 
(DüngeG) ausbringt, erfolgt die Festlegung 
der betrieblichen Stickstoffmenge auf der 
Grundlage des betrieblichen Nährstoffver-
gleichs nach § 8 der DüV9 des Vorjahres. Die 
Länder sehen in diesem Fall eine zusätzliche 
Zuwendung nach Nummer 2.5.2 vor. 

 
2.5  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
2.5.1 Die Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 

im Falle einer Zuwendung nach Nummer 
2.2.1 70 Euro je Hektar landwirtschaftlich 
genutzte Fläche. 

 
2.5.2 Die Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 

bei Beachtung der Zuwendungsvorausset-
zung nach Nummer 2.2.2 zusätzlich zur Zu-
wendung nach Nummer 2.5.1 60 Euro je 
Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. 

 
2.5.3 Die Länder können die Zuwendung auf die 

Ackerfläche des Zuwendungsempfängers 
beziehen, wenn aufgrund niedriger Vieh-
dichte eine Überschreitung des Stickstoff-
Saldos von 30 Kilogramm Gesamtstickstoff je 

Hektar auf dem Dauergrünland unwahr-
scheinlich ist. 

 
2.6  Andere Verpflichtungen 
 
Die Förderung nach Nummer 2.2. erfolgt in Betrie-

ben, deren Fläche zu von den Ländern fest-
zulegenden Mindestanteilen oder Mindest-
umfang in Gebieten liegt, die von den Län-
dern nach Kriterien der Richtlinie 
2000/60/EG37 (Wasserrahmenrichtlinie) oder 
nach anderen auf eine Verbesserung der 
Umweltsituation ausgerichteten Kriterien 
festgelegt werden. 

 
2.7  Sonstige Bestimmungen 
 
2.7.1 Schläge oder Bewirtschaftungseinheiten i. S. 

des § 2 DüV9, die kleiner sind als ein Hektar, 
können zu einer Bewirtschaftungseinheit zu-
sammengefasst werden.  

 
2.7.2 Wird der Stickstoff-Saldo nach Nummer 

2.4.1 im jeweiligen Verpflichtungsjahr nicht 
erreicht, kann ein Durchschnittssaldo heran-
gezogen werden, der aus dem Saldo des 
Verpflichtungsjahres und der Salden der 
zwei davor liegenden Jahre gebildet wird. 

 
2.7.3 Die Aufzeichnungen dürfen zum Zwecke ei-

ner bundesweiten Evaluierung ausgewertet 
werden. 

 

                                                 
37 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Be-
reich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 



 

 

32.0  Emissionsarme und Gewässer schonende 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern38 

 
32.1  Verwendungszweck 
 
Zuwendungszweck ist die Anwendung besonders 
nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren der 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern zur nachhalti-
gen Verbesserung der natürlichen und wirtschaftli-
chen Produktionsbedingungen, die mit den Belan-
gen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des 
natürlichen Lebensraumes vereinbar sind. 
 
32.2  Gegenstand der Förde-

rung/Förderausschluss 
 
Gefördert wird die emissionsarme und Gewässer 
schonende Ausbringung von flüssigem Wirtschafts-
dünger nach § 2 DüngeG10 mit Ausbringungsverfah-
ren, die die Verflüchtigung von umweltschädigen-
den Gasen nach dem Stand der Technik deutlich re-
duzieren: 
 
32.2.1 Ausbringung der Gesamtmenge der vom Be-
trieb auszubringenden flüssigen Wirtschaftsdünger 
nach § 2 DüngeG10. 
 
32.2.2 Ausbringung von Teilmengen der vom Be-
trieb auszubringenden flüssigen Wirtschaftsdünger 
nach § 2 DüngeG10. 
 
32.2.3 Aufbauend auf einer Förderung nach Num-
mer 32.2.1 können die Länder zusätzlich festlegen, 
dass die gemäß § 6 Absatz 8 und 9 DüV9 vorgegebe-
ne Sperrfrist für die Ausbringung von flüssigem 
Wirtschaftsdünger nach § 2 DüngeG10 um 2 Monate 
ausgeweitet wird. 
 
32.2.4 Von einer Förderung nach Nummer 32.2 sind 
Betriebe ausgeschlossen, die bereits auf Grund ei-
ner Nebenbestimmung im Bescheid zur Genehmi-
gung des Betriebes nach § 4 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImschG39) i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 

                                                 
38 Die neuen rechtlichen Bestimmungen der DüV § 6 (3) 
führen zu erhöhten Anforderungen bei der Ausbringung 
von Wirtschaftsdünger auf bestelltem Ackerland ab 
01.02.2020, auf Grünland, Dauergrünland und Feldfutter-
bau ab 01.02.2025. Die Berechnungen müssen ggf. ent-
sprechend angepasst werden. 
39 Bundesimmissionsschutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.07.2013 (BGBl. I S. 
1943) geändert worden ist. 

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV40) verpflichtet sind, Geräte nach Num-
mer 32.4.1 zu verwenden. 
 
32.2.5 Von einer Förderung nach Nummer 32.2.3 
ausgeschlossen sind Betriebe, deren Lagerkapazität 
für flüssigen Wirtschaftsdünger ausreicht, um einen 
Zeitraum von 8 Monaten ohne Ausbringung über-
brücken zu können, und deren Investition in den 
Aufbau dieser Lagerkapazität aus Mitteln der öffent-
lichen Hand gefördert worden ist.  
 

                                                 
40 Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen vom 
02.05.2013 (BGBl. I S. 973, 3756). 



 

 

32.3  Zuwendungsempfänger 
 
siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2. 
 
32.4  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
32.4.1 Der Zuwendungsempfänger sorgt bei einer 
Förderung nach Nummer 32.2.1 im Verpflichtungs-
zeitraum dafür, dass der gesamte flüssige Wirt-
schaftsdünger i. S. des § 2 DüngeG10, auf den Flä-
chen des Betriebes mit Geräten ausgebracht wird, 
die den Wirtschaftsdünger direkt in den Boden bzw. 
unter den Grünland- oder mehrjährigen Ackerfut-
terpflanzenbestand einbringen.  
Optional können die Länder zulassen, dass der Zu-
wendungsempfänger den Wirtschaftsdünger auf 
betriebsfremden landwirtschaftlichen Flächen aus-
bringt. 
 
32.4.2 Der Zuwendungsempfänger sorgt bei einer 
Förderung nach Nummer 32.2.2 im Verpflichtungs-
zeitraum dafür, dass Teilmengen des flüssigen Wirt-
schaftsdüngers des Betriebes nach § 2 DüngeG10 im 
Rahmen der überbetrieblichen Maschinenverwen-
dung mit Geräten ausgebracht werden, die den 
Wirtschaftsdünger direkt in den Boden bzw. unter 
den Grünland- oder mehrjährigen Ackerfutterpflan-
zenbestand einbringen. 
 
32.4.3 Der Zuwendungsempfänger muss Ausbrin-
gungszeitpunkte und Ausbringungsmengen je Hek-
tar nachweisen. 
 
32.4.4 Legen die Länder aufbauend auf einer Förde-
rung nach Nummer 32.2.1 fest, dass der Zuwen-
dungsempfänger eine Sperrfrist für die Ausbringung 
von flüssigem Wirtschaftsdünger nach § 2 DüngeG10 
zu beachten hat, die gegenüber der Sperrfrist ge-
mäß § 6 Absatz 8 und 9 DüV9 um 2 Monate ausge-
weitet wird, muss der Zuwendungsempfänger 
nachweisen, dass die betriebliche Lagerkapazität für 
flüssige Wirtschaftsdünger ausreicht, um einen Zeit-
raum von 8 Monaten ohne Ausbringung überbrü-
cken zu können. Die Länder sehen dafür eine zu-
sätzliche Zuwendung nach Nummer 32.5.3 vor. 
 
 
 
 
32.5  Art und Höhe der Zuwendungen 
 

32.5.1 Die Höhe der Zuwendung beträgt bei einer 
Förderung nach Nummer 32.2.1 jährlich 60 Euro je 
Hektar Bezugsfläche.  
 
32.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt bei einer 
Förderung nach Nummer 32.2.2 30 Euro je nach-
weislich gemäß Nummer 32.4.2 ausgebrachter 
Wirtschaftsdüngermenge, die dem Standard-
Wirtschaftsdüngeranfall einer GVE nach Anlage 2 
entspricht, jedoch nicht mehr als 60 Euro je Hektar 
landwirtschaftlich genutzte Fläche. 
 
32.5.3 Die Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 
bei Beachtung zusätzlicher Zuwendungsvorausset-
zungen nach Nummer 32.2.3 zusätzlich zur Zuwen-
dung nach 32.5.1 20 Euro je Hektar Bezugsfläche. 
 
32.6  Andere Verpflichtungen 
 
Geräte nach Anlage 8 der DüV9 zum Ausbringen von 
Düngemitteln, die nicht den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen, dürfen nicht an-
gewendet werden. 
 



 

 

Förderbereich 5: Forsten 

 

F. Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen 
im Wald 

 

Maßnahmen 

1.0 Maßnahmen zur bestandes- und bodenschonenden Räu-
mung von Kalamitätsflächen  

 
2.0 Waldschutzmaßnahmen 
 
3.0   Wiederaufforstung 
 
 
1.0  Maßnahmen zur bestandes- und bodenscho-

nenden Räumung von Kalamitätsflächen 
 
1.1  Zuwendungszweck 
 
Ziel der Förderung ist die Bewältigung der durch Extremwette-
rereignisse verursachten Folgen im Wald. Dies sind Wald-
schutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Sicherung oder 
Wiederherstellung von Waldökosystemen. 
 
1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
1.2.1 Förderfähig sind Maßnahmen zur bestandes- und boden-
schonenden Räumung von Kalamitätsflächen, einschließlich 
der Entnahme von Kalamitätshölzern zur Beseitigung von re-
sultierenden Gefahren. Gefördert werden können  

- Ausgaben für die forstfachliche Vorbereitung, Leitung und 
Koordinierung der Maßnahmen, 

- Ausgaben für den Einsatz von Unternehmern sowie  

- Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger.  

 
1.2.2 Nicht förderfähig sind 

a) Maßnahmen des regulären Holzeinschlags,  

b) der Kauf von Maschinen und Geräten,  

c) Maßnahmen auf Flächen, auf denen die Bewirtschaftung 
aufgrund rechtlicher Vorschriften dauerhaft untersagt ist, 
z. B. Kernzonen von Nationalparken oder Biosphärenre-
servaten 

d) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfän-
ger zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich über-
tragen worden sind 

e) Kommunale Pflichtaufgaben 

f)  Beratungsleistungen im Rahmen der Fördermittelan-
tragstellung, die durch öffentliche Verwaltungen er-
bracht werden. 

 
1.3 Zuwendungsempfänger 
 
1.3.1 Zuwendungsempfänger können natürliche Personen, ju-
ristische Personen des Privat- und öffentlichen Rechts als Be-
sitzer von forstwirtschaftlichen Flächen sowie anerkannte 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen gleichge-
stellte Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung sein. 
 
1.3.2 Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind Bund 
und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermö-
gen sich zu mindestens 25 % in den Händen dieser Institutio-
nen befindet. Maßnahmen auf Grundstücken im Eigentum der 
in vorgenanntem Satz aufgeführten Personen sind nicht för-
derfähig. 
 
1.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. 
 
1.4.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnahmen nach 
Nr. 1.2.1 bis zu 80 % der nachgewiesenen Ausgaben. 
 
1.4.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwen-
dungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleis-
tung) sind förderungsfähig bis zu 80 % der Ausgaben, die sich 
bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchfüh-
rung der vergleichbaren Arbeiten im Staatswald ergeben wür-
den. 
 
1.4.4 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förde-
rungsfähig bis zu 80 % des Marktwertes. 
 
1.4.5 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, 
wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage 
kalkulierter Pauschalen festsetzen. 
 
1.5 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Zuwendungsempfänger müssen sofern es sich nicht um 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bun-
deswaldgesetzes handelt Eigentümer der begünstigten Flä-
chen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des 
Eigentümers vorlegen. 
 



 

 

1.6 Sonstige Bestimmungen 
 
1.6.1  Die Maßnahmen müssen unmittelbar in Zusammenhang 
stehen mit der Bewältigung der durch Extremwetterereignisse 
bedingten Schäden und Folgeschäden (z. B. Borkenkäfer) so-
wie der Wiederherstellung standortgerechter und klimaange-
passter Waldbestände auf den geschädigten Flächen dienen. 
 
1.6.2  Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen; der 
Gesamtwert der einem Unternehmen gewährten „De-
minimis“-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeit-
raum von drei Steuerjahren nicht übersteigen.Bei der Räu-
mung sollen aus Gründen des Schutzes der biologischen Viel-
falt geringe Mengen an Totholz im Wald verbleiben, sofern 
Gründe des Waldschutzes (z. B. Borkenkäfer, Waldbrand) und 
der Verkehrs- und Arbeitssicherheit dem nicht entgegenste-
hen.  
 
1.6.3 Die in der Entscheidung der Europäischen Kommission 
zur Staatlichen Beihilfe Nr. SA. 56482 (2020/N) „GAK: Bewälti-
gung von Extremwetterereignissen“ vom 29.06.2020 enthal-
tenen Vorgaben sind verbindlich. 

2.0  Waldschutzmaßnahmen 

 
2.1  Zuwendungszweck 
 
Ziel der Förderung ist die Bewältigung der durch Extremwette-
rereignisse verursachten Folgen im Wald. Dies sind Wald-
schutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Sicherung oder 
Wiederherstellung von Waldökosystemen. 
 
2.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
2.2.1 Förderfähig sind 

a) die Überwachung, Vorbeugung und Bekämpfung von Scha-
dorganismen mit Lockstoffen und anderen Maßnah-
men des integrierten Pflanzenschutzes. Gefördert wer-
den können  

- Ausgaben für den Kauf von geeigneten Sachmitteln (z.B. 
Lockstoffe, Fallen und andere Materialien),  

- Ausgaben für den Einsatz von qualifizierten Unternehmern 
sowie  

- Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger, soweit diese 
über die hierzu notwendigen Kenntnisse verfügen. 

b) die Bekämpfung von Schadorganismen durch Auffinden und 
Aufarbeitung von befallenem oder unmittelbar befalls-
gefährdetem Holz (z. B. Sanitärhiebe, Entrinden, Rinde 
entsorgen, Rücken und Transport von Holz) oder sons-
tige Maßnahmen, die die Bruttauglichkeit von Holz, 
Restholz, Reisig soweit herabsetzen, dass Gefährdun-
gen von diesem Material nicht mehr ausgehen oder gar 
nicht erst entstehen. Gefördert werden können  

- Ausgaben für den Kauf von geeigneten Sachmitteln (z.B. Pol-
terschutznetze oder anderen für diese Zwecke zugelas-
senen Materialien),  

- Ausgaben für den Einsatz von qualifizierten Unternehmern 
sowie  

- Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger, soweit diese 
über die hierzu notwendigen Kenntnisse verfügen. 

c) die Anlage von Holzlagerplätzen (Naß- und Trockenlager) zur 
Lagerung der Kalamitätshölzer. Gefördert werden kön-
nen  

- Ausgaben für die Miete bzw. Pacht von geeigneten Flächen,  

- die Errichtung der Lagerplätze einschließlich einer Zufahrt 
(Ausgaben für Unternehmer sowie Eigenleistungen der 
Zuwendungsempfänger),  

- Ausgaben für den Kauf von geeigneten Sachmitteln, 



 

 

- die Unterhaltung und der Betrieb der Lagerplätze für höchs-
tens fünf Jahre (neben Miete bzw. Pacht, Ausgaben für 
Unternehmer sowie Eigenleistungen der Zuwendungs-
empfänger). 

d) die Wiederherstellung von infolge von Starkregenereignis-
sen beschädigten Waldwegen und der dazugehörigen 
notwendigen Anlagen (z. B. Durchlässe, Ausweichstel-
len). Gefördert werden können  

- Ausgaben für den Kauf des dazu benötigten Baumaterials,  

- Ausgaben für Bauentwürfe, Bauausführung und Bauleitung 
durch Unternehmer sowie 

- Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger. 

e) Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Wald-
bränden. Gefördert werden können  

-  Ausgaben für den Kauf von geeigneten Sachmitteln,  

-  die Anlage von Waldbrandschutzstreifen mit standortge-
rechten feuerhemmenden Baumarten (Ausgaben für 
Unternehmer sowie Eigenleistungen der Zuwendungs-
empfänger), 

-  Vorbereitung, Errichtung und Unterhaltung von Wundstrei-
fen und Brandschutzschneisen (Ausgaben für Unter-
nehmer sowie Eigenleistungen der Zuwendungsemp-
fänger), 

- Anlage und Erweiterung von Feuerlöschteichen und Lösch-
wasserentnahmestellen  
(Ausgaben für Unternehmer sowie Eigenleistungen der 
Zuwendungsempfänger). 

 
Förderfähig sind auch Ausgaben für die forstfachliche Vorbe-
reitung, Leitung und Koordinierung der Maßnahmen 

2.2.2 Nicht förderfähig sind 

a) Maßnahmen des regulären Holzeinschlags,  

b) der Kauf von Maschinen und Geräten (ausgenommen für 
Geräte, die bei Maßnahmen nach Ziffer 2.2.1 c für den 
ordnungsgemäßen Betrieb der jeweiligen Anlagen er-
forderlich sind),  

c) Maßnahmen auf Flächen, auf denen die Bewirtschaftung 
aufgrund rechtlicher Vorschriften dauerhaft untersagt 
ist, z. B. Kernzonen von Nationalparken oder Biosphä-
renreservaten; hiervon ausgenommen sind Maßnah-
men nach Ziffer 2.2.1 e) Anstrich 3 (Wundstreifen und 
Brandschutzschneisen) sowie Anstrich 4 (Feuerlösch-
teiche und Löschwasserentnahmestellen), 

d) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger 
zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertra-
gen worden sind; hiervon ausgenommen sind Maß-
nahmen nach Ziffer 2.2.1 e) Anstrich 3 (Wundstreifen 
und Brandschutzschneisen) sowie Anstrich 4 (Feuer-
löschteiche und Löschwasserentnahmestellen), 

e) Kommunale Pflichtaufgaben. 

f) Beratungsleistungen im Rahmen der Fördermittelantragstel-
lung, die durch öffentliche Verwaltungen erbracht wer-
den. 

2.3  Zuwendungsempfänger 

2.3.1  Zuwendungsempfänger können natürliche Personen, 
juristische Personen des Privat- und öffentlichen Rechts als 
Besitzer von forstwirtschaftlichen Flächen sowie anerkannte 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen gleichge-
stellte Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung sein.  
 
2.3.2 Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind Bund 
und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermö-
gen sich zu mindestens 25 % in den Händen dieser Institutio-
nen befindet. Maßnahmen auf Grundstücken im Eigentum der 
in vorgenanntem Satz aufgeführten Personen sind nicht för-
derfähig. 
 
2.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
2.4.1  Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. 
 
2.4.2  Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnahmen nach 
Nr. 2.2.1 bis zu 80 % der nachgewiesenen Ausgaben. Im Fall 
von Kleinprivatwaldbesitzern (unter 20 ha Waldbesitz) kann 
die Höhe der Zuwendung bis zu 90 % der nachgewiesenen 
Ausgaben betragen.41. Die erhöhte Beihilfeintensität gilt nicht 
für Geräte nach Ziffer 2.2.2 b). 
 
 
2.4.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwen-
dungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleis-
tung) sind förderungsfähig bis zu 80 % der Ausgaben, die sich 
bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchfüh-
rung der vergleichbaren Arbeiten im Staatswald ergeben wür-
den. 
 
2.4.4  Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förde-
rungsfähig bis zu 80 % des Marktwertes. 
 
2.4.5 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, 
wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage 
kalkulierter Pauschalen festsetzen. 
 

                                                 

41 Satz 2 ist befristet bis zum 31.12.2022. 



 

 

2.5 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
2.5.1 Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht 
um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bun-
deswaldgesetzes handelt, Eigentümer der begünstigten Flä-
chen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des 
Eigentümers vorlegen. 
 
2.5.2 Die Maßnahmen nach Nr. 2.2.1 a), und b) und c) müssen 
von einer für Forstschutz zuständigen wissenschaftlichen Ein-
richtung des Landes oder einer entsprechenden, im Auftrag 
des Landes tätigen Einrichtung als grundsätzlich geeignet emp-
fohlen worden sein. 
 
2.5.3 Die Maßnahmen nach Nummer 2.2.1 e) müssen mit dem 
vom Land erstellten Waldschutzplan in Einklang stehen. Maß-
nahmen nach Nummer 2.2.1 e) kommen nur für Waldgebiete 
in Betracht, deren Waldbrandrisiko gemäß dem Waldschutz-
plan mittel bis hoch ist. 
 
2.6 Sonstige Bestimmungen 
 
2.6.1  Die Maßnahmen müssen unmittelbar in Zusammenhang 
stehen mit der Bewältigung der durch Extremwetterereignisse 
bedingten Schäden und Folgeschäden (z. B. Borkenkäfer) so-
wie der Wiederherstellung standortgerechter und klimaange-
passter Waldbestände auf den geschädigten Flächen dienen. 
 
2.6.2  Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen; der 
Gesamtwert der einem Unternehmen gewährten „De-
minimis“-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeit-
raum von drei Steuerjahren nicht übersteigen. Die in der Ent-
scheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Bei-
hilfe Nr. SA.56482 (2020/N) „GAK: Bewältigung von Extrem-
wetterereignissen“ vom 29.06.2020 enthaltenen Vorgaben 
sind verbindlich. 
 

3.0  Wiederaufforstung 
 
3.1  Zuwendungszweck 
 
Ziel der Förderung ist die Bewältigung der durch Extremwette-
rereignisse verursachten Folgen im Wald. Dies sind Wald-
schutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Sicherung oder 
Wiederherstellung von Waldökosystemen. Mit der Förderung 
sollen positive Auswirkungen für die Biologische Vielfalt und 
den Klimaschutz einhergehen. 
 
3.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
3.2.1 Förderfähig sind Wiederaufforstung, Vor-, Nach- und 
Unterbau sowie Nachbesserung in lückigen oder verlichteten 
Beständen, die durch Extremwetterereignisse und deren Fol-
gen entstanden sind, durch Saat oder Pflanzung sowie Natur-
verjüngung einschließlich Kulturvorbereitung. Hierzu gehören 
auch der Schutz und die Sicherung der Kultur während der ers-
ten fünf Jahre.  
 
Gefördert werden können  

-  Ausgaben für die forstfachliche Vorbereitung, Leitung und 
Koordinierung der Maßnahmen 

- Ausgaben für den Kauf von geeignetem forstlichem Vermeh-
rungsgut,  

-  Ausgaben für den Kauf von Sachmitteln für den Schutz der 
Kultur (z. B. Zaunbau), 

-  Ausgaben für den Einsatz von Unternehmern sowie  

-  Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger. 

 
3.2.2 Nicht förderfähig sind 

a) Maßnahmen des regulären Holzeinschlags,  

b) der Kauf von Maschinen und Geräten,  

c) Maßnahmen auf Flächen, auf denen die Bewirtschaftung 
aufgrund rechtlicher Vorschriften dauerhaft untersagt 
ist, z. B. Kernzonen von Nationalparken oder Biosphä-
renreservaten, 

d) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger 
zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertra-
gen worden sind, 

e) Kommunale Pflichtaufgaben 

f) Beratungsleistungen im Rahmen der Fördermittelantragstel-
lung, die durch öffentliche Verwaltungen erbracht wer-
den. 

 



 

 

3.3  Zuwendungsempfänger 
 
3.3.1  Zuwendungsempfänger können natürliche Personen, 
juristische Personen des Privat- und öffentlichen Rechts als 
Besitzer von forstwirtschaftlichen Flächen sowie anerkannte 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen gleichge-
stellte Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung sein. 
 
3.3.2 Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind Bund 
und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermö-
gen sich zu mindestens 25 % in den Händen dieser Institutio-
nen befindet. Maßnahmen auf Grundstücken im Eigentum der 
in vorgenanntem Satz aufgeführten Personen sind nicht för-
derfähig. 

3.4  Art und Höhe der Zuwendungen 

3.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. 
 
3.4.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnahmen nach 
Nr. 3.2.1 bis zu 80 % der nachgewiesenen Ausgaben. Im Fall 
von Kleinprivatwaldbesitzern (unter 20 ha Waldbesitz) kann 
die Höhe der Zuwendung bis zu 90 % der nachgewiesenen 
Ausgaben betragen.42 
 
Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnahmen nach Nr. 
3.2.1 bis zu 90 % der nachgewiesenen Ausgaben bei Verwen-
dung von ausschließlich standortheimischen Baumarten. 
 
3.4.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwen-
dungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleis-
tung) sind förderungsfähig bis zu 80 % der Ausgaben, die sich 
bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchfüh-
rung der vergleichbaren Arbeiten im Staatswald ergeben wür-
den. 
 
3.4.4 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förde-
rungsfähig bis zu 80 % des Marktwertes. 
 
3.4.5 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, 
wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage 
kalkulierter Pauschalen festsetzen. 
 
3.5 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Zuwendungsempfänger müssen sofern es sich nicht um 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bun-
deswaldgesetzes handelt Eigentümer der begünstigten Flä-
chen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des 
Eigentümers vorlegen. 
 

                                                 

42 Satz 2 ist befristet bis zum 31.12.2022. 

3.6  Sonstige Bestimmungen 
 
3.6.1  Die Maßnahmen müssen unmittelbar in Zusammenhang 
stehen mit der Bewältigung der durch Extremwetterereignisse 
bedingten Schäden und Folgeschäden (z. B. Borkenkäfer) so-
wie der Wiederherstellung standortgerechter und klimaange-
passter Waldbestände auf den geschädigten Flächen dienen. 
 
3.6.2  Maßnahmen nach 3.2.1 sind nur bei Verwendung 
standortgerechter Baumarten förderfähig. Dabei ist ein hinrei-
chender Anteil standortheimischer und klimatoleranter Baum-
arten einzuhalten. Bei der Bestandesbegründung sollen die 
standortheimischen Baumarten so gepflanzt werden, dass ihr 
hinreichender Anteil gesichert bleibt.  Bei Wiederaufforstun-
gen sind reine Nadelbaumkulturen sowie Mischkulturen mit 
weniger als 30 % Laubbaumanteil bis auf begründete Ausnah-
mefälle bei fehlenden standörtlichen Wuchsbedingungen für 
ausreichende Laubbaumanteile (z.B. Höhenlagen der Mittel-
gebirge und der Alpen) nicht förderfähig. Naturverjüngung von 
standortgerechten Laubbäumen kann bei der Ermittlung des 
Laubbaumanteils berücksichtigt werden. Bei Verjüngungs-
maßnahmen > 1 ha darf der Anteil einer Baumart nicht mehr 
als 75 % betragen. 
 
3.6.3  Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen; der 
Gesamtwert der einem Unternehmen gewährten „De-
minimis“-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeit-
raum von drei Steuerjahren nicht übersteigen. Die in der Ent-
scheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Bei-
hilfe Nr. SA.56482 (2020/N) „GAK: Bewältigung von Extrem-
wetterereignissen“ vom 29.06.2020 enthaltenen Vorgaben 
sind verbindlich. 
 

 


